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Grundlagen

(1) Die Regeln des KTA haben die Aufgabe, sicherheits-
technische Anforderungen anzugeben, bei deren Einhaltung
die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforder-
liche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den
Betrieb der Anlage getroffen ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz),
um die im Atomgesetz und in der Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV) festgelegten sowie in den „Sicherheitskriterien für
Kernkraftwerke“ und den „Leitlinien zur Beurteilung der Ausle-
gung von Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen
Störfälle im Sinne des § 28 Abs. 3 StrlSchV - Störfall-Leit-
linien“ weiter konkretisierten Schutzziele zu erreichen.

(2) Basierend auf den Sicherheitskriterien für Kernkraftwer-
ke des Bundesministers des Innern werden in dieser Regel
die Anforderungen an die Auslegung von Hebezeugen fest-
gelegt. Außerdem müssen Hebezeuge nach den allgemeinen
Sicherheitsvorschriften des Bundes und der Länder sowie den
Vorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
errichtet und betrieben werden.

(3) Die entsprechend dem Gefährdungsgrad bei der Ausle-
gung zu beachtenden
a) allgemeinen Bestimmungen oder
b) über die allgemeinen Bestimmungen hinausgehenden zu-

sätzlichen Anforderungen oder
c) über die allgemeinen Bestimmungen hinausgehenden er-

höhten Anforderungen

für Hebezeuge sowie
d) die über die allgemeinen Bestimmungen hinausgehenden

Anforderungen für Aufzüge in Reaktorsicherheitsbehältern
und für Brennelement-Wechselanlagen

werden in dieser Regel im einzelnen festgelegt.

(4) Die Anforderungen an die Prüfung und den Betrieb von
Hebezeugen sind in KTA 3903 geregelt.

1 Anwendungsbereich

Diese Regel ist anzuwenden auf die Auslegung von Aufzü-
gen, Kranen, Winden, Laufkatzen, Lastaufnahmeeinrichtun-
gen und Leichtwasserreaktor-Brennelement-Wechselanlagen,
im folgenden zusammenfassend als Hebezeuge bezeichnet,
sofern diese in Kernkraftwerken verwendet werden und den
besonderen Bestimmungen nach Abschnitt 4 genügen müs-
sen.

2 Begriffe

(1) Betriebslast, maximale

Die maximale Betriebslast ist die maximale Last, die mit dem
Hebezeug im Rahmen des bestimmungsgemäßen Betriebes
bewegt werden darf.

(2) Brennelement-Wechselanlage für Leichtwasserreaktoren

Unter Brennelement-Wechselanlage für Leichtwasserreakto-
ren sind alle diejenigen Einrichtungen zu verstehen, die un-
mittelbar zum Be- und Entladen des Reaktorkerns mit Brenn-
elementen oder Steuerelementen (z.B. Regel- oder Abschalt-
stäben) dienen.

(3) Hublast

Die Hublast setzt sich zusammen aus der maximalen Monta-
ge- oder der maximalen Betriebslast und den Eigenlasten der
Teile zur Aufnahme der Nutzlast, z.B. Unterflasche, Traverse
sowie dem Anteil der Tragmittel, z.B. Seil.

(4) Lastaufnahmeeinrichtung

Lastaufnahmeeinrichtungen sind Tragmittel, Lastaufnahme-
mittel und Anschlagmittel. Die sind in DIN 15 003 definiert.

(5) Maschinenteile

Maschinenteile sind Achsen, Wellen, Bolzen, Zugstangen und
ähnliche Bauteile.

(6) Montagelast, maximale

Die maximale Montagelast ist die maximale Last, die mit dem
Hebezeug während der Errichtung bis zur Aufnahme des
atomrechtlich genehmigten Betriebs bewegt werden darf.

3 Allgemeine Bestimmungen

(1) Hebezeuge müssen nach den allgemeinen Sicherheits-
vorschriften, insbesondere Arbeitsschutzvorschriften des
Bundes und der Länder, sowie den Vorschriften der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung errichtet werden.

(2) Hebezeuge müssen mindestens den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik genügen.

4 Besondere Bestimmungen

4.1 Aufzüge in Reaktorsicherheitsbehältern

Aufzüge in Reaktorsicherheitsbehältern müssen zusätzlich zu
den Anforderungen der allgemeinen Bestimmungen des Ab-
schnittes 3 den Anforderungen des Abschnittes 5 genügen,
wenn mit ihnen Personen bestimmungsgemäß befördert wer-
den dürfen.

4.2 Krane, Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeein-
richtungen mit zusätzlichen Anforderungen

(1) Wenn beim Transport von Kernbrennstoffen, sonstigen
radioaktiven Stoffen, radioaktiven Anlagenteilen oder sonsti-
gen Lasten durch das Versagen des Hebezeuges

a) unmittelbar die Gefahr einer Aktivitätsfreisetzung, als
deren Folge eine Strahlenbelastung in der Anlage eintre-
ten kann, zu besorgen ist oder

b) ein nicht absperrbarer Reaktorkühlmittelverlust oder eine
über die Redundanz hinausgehende Beeinträchtigung von
Sicherheitseinrichtungen, die notwendig sind, den Reaktor
jederzeit abzuschalten, in abgeschaltetem Zustand zu
halten oder die Nachwärme abzuführen, zu besorgen ist,

dann müssen zur ausreichenden Schadensvorsorge Krane,
Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeeinrichtungen über die
Anforderungen der allgemeinen Bestimmungen des Ab-
schnitts 3 hinaus den zusätzlichen Anforderungen des Ab-
schnitts 6 genügen.

(2) Die Einstufung der Hebezeuge nach zusätzlichen Anfor-
derungen ist im Rahmen des atomrechtlichen Genehmigungs-
und Aufsichtsverfahrens festzulegen. In Anhang A sind Bei-
spiele für die Einstufung gegeben.

4.3 Krane, Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeein-
richtungen mit erhöhten Anforderungen

(1) Wenn beim Transport von Kernbrennstoffen, sonstigen
radioaktiven Stoffen, radioaktiven Anlagenteilen oder sonsti-
gen Lasten durch das Versagen des Hebezeugs

a) die Gefahr eines Kritikalitätsunfalls zu besorgen ist oder

b) die Gefahr einer Aktivitätsfreisetzung, als deren Folge eine
Strahlenbelastung in der Umgebung des Kernkraftwerkes
eintreten kann, zu besorgen ist,

dann müssen zur ausreichenden Schadensvorsorge Krane,
Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeeinrichtungen über die
Anforderungen der allgemeinen Bestimmungen des Ab-
schnitts 3 hinaus den erhöhten Anforderungen des Abschnitts 7
genügen.
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(2) Die Einstufung der Hebezeuge nach erhöhten Anforde-
rungen ist im Rahmen des atomrechtlichen Genehmigungs-
und Aufsichtsverfahrens festzulegen. In Anhang A sind Bei-
spiele für die Einstufung gegeben.

4.4 Brennelement-Wechselanlagen für Leichtwasser-
reaktoren

Brennelement-Wechselanlagen für Leichtwasserreaktoren
müssen zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen des
Abschnitts 3 den Anforderungen des Abschnitts 8 genügen.

4.5 Einwirkungen von außen (EVA)

(1) Für Hebezeuge ist der Nachweis ausreichenden Schut-
zes gegen Einwirkungen von außen dann zu führen, wenn an
das Gebäude eine solche Anforderung gestellt wird.

(2) Ausnahmen sind zulässig, wenn nachgewiesen wird,
daß von Hebezeugen ausgehende Wirkungen und Schäden
keine Anlagenteile, die gegen Einwirkungen von außen aus-
gelegt sind, in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kön-
nen.

(3) Der Nachweis des Schutzes gegen Einwirkungen von
außen ist für das Hebezeug ohne angehängte Last zu führen.

(4) Wenn eine Parkposition für das Hebezeug vorgesehen
ist, ist der Nachweis nur für diese Stellung erforderlich.

(5) Für alle Einwirkungen von außen gilt das Nachweisver-
fahren nach KTA 2201.4 Anhang A.

4.6 Umgebungsbedingungen

(1) Umgebungsbedingungen, wie z.B. Druck, Temperatur,
Medium, Strahlenbelastung, sind bei der Auslegung zu be-
rücksichtigen.

(2) Die Dekontaminierbarkeit, wie z.B. an Tragwerken, ist
bei der konstruktiven Gestaltung zu berücksichtigen.

5 Aufzüge in Reaktorsicherheitsbehältern

5.1 Allgemeines

Es dürfen nur Aufzüge nach TRA 200 verwendet werden.

5.2 Personen- und Lastenaufzüge

Personen- und Lastenaufzüge müssen

a) in den Abmessungen so begrenzt sein, daß nicht mehr als
10 Personen gleichzeitig befördert werden können. Für
gelegentliche Krankentransporte darf die Gestaltung der
Kabinen nach Abschnitt 241 der TRA 200 vorgenommen
werden,

b) an eine Notstromanlage angeschlossen sein,

c) an die Alarmanlage des Kernkraftwerkes angeschlossen
sein,

d) an die Leitstandsfernsprechanlage so angeschlossen
sein, daß von der Kabine eine Verbindung nach außen
(z.B. Hauptwarte, Pförtnerhaus) möglich ist, und an eine
Notstromanlage mit unterbrechungsloser Notstromversor-
gung angeschlossen sein,

e) mit einer Sprechverbindung zwischen Triebwerksraum und
Kabine ausgestattet sein,

f) mit einem besonders gekennzeichneten und leicht zu
öffnenden Notausstieg versehen sein.

5.3 Fahrschacht

Der Fahrschacht muß

a) mit Druckausgleichsöffnungen zu allen vom Fahrschacht
aus betretbaren Räumen ausgestattet sein. Für den Fall
erhöhten Außendrucks müssen der Fahrkorb oder die
Druckausgleichsöffnungen so ausgeführt sein, daß Gefah-
ren nach Abschnitt 4.3 Absatz 1 Aufzählung b nicht zu be-
sorgen sind,

b) mit Einrichtungen zum Notausstieg versehen sein, von
denen aus jede Fahrschachttür leicht zugänglich ist,

c) mit von innen leicht entriegelbaren Fahrschachttüren ver-
sehen sein,

d) so beschaffen sein, daß der Fluchtweg klar erkennbar ist,
und

e) mit einer Sicherheitsbeleuchtung versehen sein, die an
eine Notstromanlage mit unterbrechungsloser Notstrom-
versorgung angeschlossen ist.

6 Zusätzliche Anforderungen an Krane, Winden, Lauf-
katzen und Lastaufnahmeeinrichtungen

6.1 Tragwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Krantragwerke, Katzrahmen,
Windenrahmen.

6.1.1 Auslegung

(1) Folgende Angaben sind zur Dimensionierung von Trag-
werken zu machen:

a) Montagelasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

c) Lasten aus Einwirkungen von außen entsprechend Ab-
schnitt 4.5,

d) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Die Einstufung der Tragwerke muß erfolgen

a) für die maximale Montagelast in Hubklasse H1 und Be-
anspruchungsgruppe B2 nach DIN 15 018-1,

b) für die maximale Betriebslast in Hubklasse H3 und Bean-
spruchungsgruppe B3 nach DIN 15 018-1.

(3) Wird ein kleinerer Hublastbeiwert als aus (2) resultierend
angewendet, so ist dieser im Einzelfall nachzuweisen; außer-
dem ist er vor dem Einsetzen in die weiteren Berechnungen
mit dem Faktor 1,12 zu multiplizieren.

6.1.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.1 zu
führen.

(2) Auf den Betriebsfestigkeitsnachweis kann verzichtet
werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Spannungsspiel-
zahl unter 2 x 104 liegt.

6.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Für die konstruktive Gestaltung gilt DIN 15 018-2.

(2) Hohlräume in Tragwerken von Hebezeugen im Reaktor-
sicherheitsbehälter sind für den Fall erhöhten Außendrucks
mit Druckausgleichsöffnungen zu versehen oder den Druck-
verhältnissen entsprechend zu dimensionieren.
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6.2 Hubwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Triebwerke und Seiltriebe.

6.2.1 Triebwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Getriebe, Seriengetriebe, Se-
rienelektrozüge, Kupplungen und Bremsen.

6.2.1.1 Auslegung

(1) Es sind folgende Angaben für die Dimensionierung von
Triebwerken zu machen:

a) Montagelasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

c) Eigenlasten der Lastaufnahme- und Tragmittel,

d) Sonderlasten, wie z.B. Lasten aus Abnahmeprüfung, wie-
derkehrenden Prüfungen, aus Getriebeprobelauf, aus
Einfallen der Bremsen, mit zugehörigen Lastarbeitsspielen
für die vorgesehene Einsatzzeit,

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswir-
kung ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch
KTA 3903 Anhang D Abschnitt D 3.1.

e) Einschaltdauer des Hubwerkes mit Montagelast, Be-
triebslast und Eigenlast sowie mit zugehöriger mittlerer
Hubgeschwindigkeit und mittlerem Hubweg,

f) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Für die Bemessung von Serienbauteilen wie Bremsen,
Bremsscheiben, Kupplungen sind die Auslegungsdaten zu
ermitteln, die in den entsprechenden Formblättern nach
KTA 3903 gefordert sind.

(3) Für die Bemessung der Wälzlager sind die Berech-
nungsgrundlagen der Wälzlagerhersteller anzuwenden. Für
die dynamische Belastung ist die kubische Mittelung zugelas-
sen, wobei eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 3 % zugrunde
zu legen ist, die mit a1 = 0,44 zu berücksichtigen ist. Als stati-
sche Belastung ist die maximale Prüflast anzusetzen.

6.2.1.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B, Abschnitt B 1.2 zu
führen.

6.2.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

6.2.1.3.1 Allgemeines

(1) Hubwerke sind mit einer Überlastsicherung auszurüsten.
Diese ist auf das 1,1fache der maximalen Betriebslast einzu-
stellen. Die Ansprechtoleranz darf ± 5 % nicht überschreiten.

(2) Hubwerke sind mit einem Betriebsstunden- oder mit
einem Lastkollektivzähler zu versehen. Ein Lastkollektivzähler
ist erforderlich, wenn die Nachweise auf der Basis eines Last-
kollektivs erfolgen.

H i n w e i s :
Es wird vorausgesetzt, daß die mit dem Lastkollektivzähler erfaß-
baren Parameter auf die Annahmen der Auslegungsberechnung
abgestimmt oder auf diese übertragbar sind.

Bei Verwendung eines Betriebsstundenzählers, der nur die
Laufzeit aufnimmt, bei der das Triebwerk in Bewegung ist,
gelten 50 % der angezeigten Betriebsstunden als Vollaststun-
den. Bei Verwendung eines Lastkollektivzählers sind alle
Lasten größer als 10 % der maximalen Betriebslast zu erfas-
sen.

(3) Machen die Tragmittel mehr als 30 % der maximalen
Betriebslast aus, so ist hierfür die gesamte Einschaltzeit des
Triebwerkes zu erfassen.

(4) Lagergehäuse aus Grauguß sind nicht zulässig.

6.2.1.3.2 Getriebe

(1) Wellen-Nabenverbindungen mit Flach-, Hohl-, Einlege-,
Tangential- und Nasenkeilen sind nicht zulässig.

(2) Wellen-Nabenverbindungen mit Preßverband sind für
Serien-Hubwerksgetriebe und Serienelektrozüge mit Seil zu-
lässig, wenn sie entsprechend dem Stand der Technik be-
rechnet und ausgeführt werden.

(3) Der Versatz zweier Paßfedern muß mindestens
120 Grad betragen. Als tragende Länge der Paßfeder darf
nicht mehr als der 1,2fache Wert des Wellendurchmessers
eingesetzt werden.

(4) Für die Ausführung von Getrieberädern sind nachste-
hende Anforderungen einzuhalten:

a) Bei Tragfähigkeitsberechnung nach DIN 3990-11 sind die
dort genannten Anwendungsgrenzen und Anforderungen
zu beachten.

b) Bei Tragfähigkeitsberechnungen nach dem Verfahren von
Niemann [2] nach Anhang B sind die nachfolgenden An-
forderungen gemäß ba) bis bg) einzuhalten.
ba) Das Verhältnis nutzbare Zahnbreite zu Wälzkreis-

durchmesser b/dw1 muß bei starrer, beidseitig gela-
gerter Ritzelwelle kleiner als oder gleich 1,2 sein.

bb) Längsballigkeit und Profilrücknahmen sind in Größe
der Zahnverformungen zulässig.

bc) Bei fliegender Lagerung der Getrieberäder oder bei
Lagerung der Getriebevorgelege auf der Tragkon-
struktion oder wenn ba) nicht eingehalten werden
kann, ist der Breitenfaktor durch Messungen oder
durch ein entsprechend genaues numerisches Re-
chenverfahren zu bestimmen.
Dieses Rechenverfahren muß alle Verformungen und
Verlagerungen erfassen, die für die Lastverteilung ü-
ber der Breite wesentlich sind. Weiterhin muß das
Rechenverfahren Herstellungsabweichungen und Kor-
rekturen vorzeichenrichtig berücksichtigen.

bd) Für Zahnräder von Getrieben soll der Normalmodul
mn größer als oder gleich 1/25 der nutzbaren Zahn-
breite b sein. Bei Lagerung der Getriebevorgelege auf
der Tragkonstruktion oder bei fliegend angeordneten
Ritzeln muß der Normalmodul mn größer als oder
gleich b/25 sein.

be) Schleifabsätze an den Zahnflanken sind nicht zuläs-
sig.

bf) Bei geschliffenen Verzahnungen ist die Verwendung
von Protuberanzprofilen oder ein Schleifen bis zum
Zahngrund mit Werkzeugkopfabrundung erforderlich.

bg) Für ausreichende Schmierung ist zu sorgen. Die ge-
eignete Viskosität des Schmiermittels bei Betriebs-
temperatur ist sicherzustellen.

(5) Getriebegehäuse aus Grauguß sind nicht zulässig, aus-
genommen für Serienelektrozüge.

(6) Die Qualität der Getriebe ist so zu wählen, daß die Ver-
zahnung ohne Belastung ein Mindesttragbild

a) bei nichtballigen Zähnen von mindestens 60 % der nutz-
baren Zahnbreite, entgegen der Verformungstendenz un-
ter Last

und

b) bei längsballigen Zähnen von mindestens 40 % der nutz-
baren Zahnbreite, etwa von Zahnmitte ausgehend, entge-
gen der Verformungstendenz unter Last aufweist.
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6.2.1.3.3 Bremsen

(1) Es sind zwei Bremsen (Betriebsbremse und Zusatz-
bremse) antriebsseitig vor der Getriebeabtriebsseite anzuord-
nen, die jeweils voneinander unabhängig wirken. Die Zusatz-
bremse muß gegenüber der Betriebsbremse verzögert ein-
fallen.

H i n w e i s :
Bei der Auslegung ist so vorzugehen, daß aus voller Senkge-
schwindigkeit mit maximaler Betriebslast bei „Not-Halt“ die Zu-
satzbremse bei spätestens 5 % der Restdrehzahl der Bremsung
mit Betriebsbremse einfällt.

(2) Das erforderliche Bremsmoment jeder Bremse ist für die
maximale Betriebslast zu bemessen.

(3) Für die Bremsen ist sicherzustellen, daß bei Stillstand
der Triebwerke die maximale Betriebslast von der Betriebs-
bremse oder Zusatzbremse und die maximale Montagelast
von der Betriebs- und Zusatzbremse mit der 2fachen Sicher-
heit gehalten werden kann. Die Bremsen müssen für die vor-
liegenden Betriebsbedingungen thermisch und dynamisch
geeignet sein.

(4) Bei Ausfall der Betriebsbremse muß die Zusatzbremse
die durch den eingetretenen Zustand erhöhte Energie des
Systems sicher aufnehmen können.

6.2.2 Seiltriebe

Unter diesen Abschnitt fallen Seile, Seilrollen, Seiltrommeln,
Seilendbefestigungen und Seiltrommelgelenkverbindungen.

6.2.2.1 Auslegung

(1) Die Einstufung der Seiltriebe in Triebwerksgruppen hat
nach DIN 15 020-1 zu erfolgen, wobei der jeweils größere
sich daraus ergebende Seildurchmesser zu wählen ist:
a) für die maximale Montagelast mindestens nach Trieb-

werksgruppe 1Bm. Bei Erhöhung der rechnerischen
Bruchsicherheit auf 4 darf bei Verwendung von Seilen mit
Nennfestigkeiten der Einzeldrähte bis 1960 N/mm2 die
Triebwerksgruppe 1Em zugrunde gelegt werden,

b) für die maximale Betriebslast mindestens nach Trieb-
werksgruppe 2m für gefährliche Transporte.

(2) Für Seilrollen und Seilschlösser sind die Auslegungs-
daten für die Bemessung zu ermitteln, die in den entspre-
chenden Formblättern nach KTA 3903 gefordert sind.

(3) Die Durchmesser der Seiltrommeln, Seilrollen und Aus-
gleichsrollen sind mindestens nach Triebwerksgruppe 2m
nach DIN 15 020-1 zu bemessen.

(4) Die Seilendbefestigungen sind nach DIN 15 020-1 zu
bemessen.

(5) Die Seiltrommelwanddicke ist mit der maximal auflau-
fenden dynamischen Seilkraft Smax aus dem Lastkollektiv der
Betriebszustände nach Anhang B Abschnitt B 1.2.1.1 Ab-
satz 2 Aufzählungen a bis c zu berechnen. Kurzzeitig sehr
selten auftretende Spannungsspitzen dürfen unberücksichtigt
bleiben, da sie nur einen Bruchteil einer Umschlingung beauf-
schlagen.

(6) Für die Bemessung von Seiltrommelgelenkverbindungen
sind die Betriebzustände nach Anhang B Abschnitt B 1.2.1.1
Absatz 2 Aufzählungen a bis c mit ihren Lastkollektiven
zugrunde zu legen und nach den Berechnungsgrundlagen
des Herstellers zu berechnen.

(7) Die Berechnung der Seilklemmen ist entsprechend den
konstruktiven Gegebenheiten nach SEB 666 211 Beiblatt 1
durchzuführen.

6.2.2.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.2.4 zu
führen.

6.2.2.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Seilrollen oder Ausgleichsrollen aus Grauguß sind nur
dann zulässig, wenn sie in Serie hergestellt und gegen me-
chanische Beschädigungen geschützt sind.

(2) Die Befestigung der Drahtseilenden darf erfolgen durch:

a) Verguß nach DIN 3092-1

b) Preßklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen nach DIN
3093-1 und DIN 3093-2, sofern es sich um Seile mit
Stahleinlage handelt,

c) Asymmetrische Seilschlösser, bei denen der Klemmwinkel
von ca. 14 Grad, eine Klemmlänge von 5 x Seildurchmes-
ser und der Seilbiegeradius am Seilkeil von 1,5 x Seil-
durchmesser eingehalten sind. Der Seilkeil muß mit dem
Seildurchmesser gekennzeichnet sein. Das Seilschloß
muß eine Bruchkraft von mindestens 85 % der Mindest-
bruchkraft des Seiles erreichen,

d) Klemmplatten für die Endbefestigung der Seile auf Seil-
trommeln nach Abschnitt 6.4 DIN 15 020-1.

(3) Auf der Seiltrommel müssen noch die nach Berechnung
erforderlichen, jedoch mindestens zwei Sicherheitswindungen
in tiefster Lasthakenstellung vorhanden sein.

6.3 Fahrwerke

Unter diesen Abschnitt fällt die Laufradlagerung mit Laufrä-
dern, Laufradachsen und -wellen.

6.3.1 Auslegung

Es sind folgende Angaben für die Dimensionierung von Fahr-
werken zu machen:

a) Betriebsstundenklasse nach Tabelle 5 der DIN-Berech-
nungsgrundsätze für Triebwerke in Hebezeugen [7],

b) Standardkollektiv nach Tabelle 6 der DIN-Berechnungs-
grundsätze für Triebwerke in Hebezeugen [7],

c) Betriebsdauer des Fahrantriebs (bezogen auf 1 h) nach
Tabelle 4 DIN 15 070,

d) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

6.3.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.3 zu führen.

6.3.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Fahrwerke sind mit Radbruchstützen zu versehen.

(2) Für die Laufräder gilt DIN 15 085.

6.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

Unter diesen Abschnitt fallen Tragmittel, Lastaufnahmemittel
und Anschlagmittel.

6.4.1 Tragmittel

Unter diesen Abschnitt fallen Lasthaken, Lasthakenaufhän-
gungen, Greifer, Lasttraversen, Gehänge sowie Unter- und
Oberflaschen und Aufhängungen für Ausgleichsrollen und
Seilendbefestigungen.

6.4.1.1 Auslegung

(1) Die Einstufung von Lasthaken in Triebwerksgruppen hat
nach DIN 15 400 zu erfolgen:

a) für die maximale Montagelast mindestens in Triebwerks-
gruppe 1Bm,
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b) für die maximale Betriebslast mindestens in Triebwerks-
gruppe 2 m.

(2) Bei Lasthaken aus nichtrostenden Stählen ist die Ein-
stufung unter zusätzlicher Berücksichtigung der Werkstoff-
kennwerte vorzunehmen.

(3) Für die Auslegung von Tragmitteln als Tragwerke gelten
die Anforderungen des Abschnittes 6.1.1 und für die Ausle-
gung von Tragmitteln als Maschinenteile die des Abschnittes
6.2.1.1.

(4) Kommen Schraubenverbindungen nach DIN EN 20 898-1
und DIN EN 20 898-2 oder DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN
ISO 3506-2 mit zusätzlicher Zugbeanspruchung zum Einsatz,
so ist die ermittelte Schraubenlast um einen Faktor 1,12 zu
erhöhen.

6.4.1.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind entsprechend Anhang B Abschnitt
B 1.4 zu führen.

(2) Ein Betriebs- oder Dauerfestigkeitsnachweis ist nur dann
zu führen, wenn die Spannungsspielzahl von 2 x 104 über-
schritten wird. Das Berechnungsverfahren gilt in gleicher
Weise auch bei der Verwendung von austenitischen Stählen.
Für diese Stähle sind die Bauteilfestigkeit geschweißter Ver-
bindungen und die dynamische Bauteilfestigkeit bei Span-
nungsspielzahlen über 2 x 104 nachzuweisen.

6.4.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

Die Last darf nur formschlüssig angeschlagen werden. Gegen
unbeabsichtigtes Aushängen der Last sind konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen vorzusehen.

6.4.2 Lastaufnahmemittel

Unter diesen Abschnitt fallen Lasthaken, Lasthakenaufhän-
gungen, Traversen, Gehänge und Greifer.

6.4.2.1 Auslegung

(1) Für die Auslegung von Lastaufnahmemitteln als Trag-
werke gelten die Anforderungen des Abschnittes 6.1.1 und für
die Auslegung von Lastaufnahmemitteln als Maschinenteile
die des Abschnittes 6.2.1.1.

(2) Für Lasthaken gilt Abschnitt 6.4.1.1.

(3) Die Tragfähigkeit für Anschlagseile nach DIN 3088 und
Anschlagketten nach DIN 5688-3 als feste Bestandteile des
Lastaufnahmemittels darf maximal 50 % der in diesen Nor-
men angegebenen Werte betragen.

(4) Kommen Schraubenverbindungen nach DIN EN 20 898-1
und DIN EN 20 898-2 oder DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN
ISO 3506-2 mit zusätzlicher Zugbeanspruchung zum Einsatz,
so ist die ermittelte Schraubenlast um einen Faktor 1,12 zu
erhöhen.

6.4.2.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.4 zu
führen.

(2) Ein Betriebs- oder Dauerfestigkeitsnachweis ist nur dann
zu führen, wenn die Spannungsspielzahl von 2 x 104 über-
schritten wird. Das Berechnungsverfahren gilt in gleicher
Weise auch bei der Verwendung von austenitischen Stählen.
Für diese Stähle sind die Bauteilfestigkeit geschweißter Ver-
bindungen und die dynamische Bauteilfestigkeit bei Span-
nungsspielzahlen über 2 x 104 nachzuweisen.

6.4.2.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Die Last darf nur formschlüssig angeschlagen werden.
Gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last sind konstrukti-
ve Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

(2) Anschlagseile und Anschlagketten sind als feste Be-
standteile von Lastaufnahmemitteln nur dann zulässig, wenn
die Seile nach DIN 3088 und die Ketten nach DIN 5688-3 und
beide ohne Umlenkung mit definierten Lasteinleitungspunkten
ausgeführt werden.

(3) Faserseile und gewebte Bänder sind nicht zulässig.

(4) Es sind nur Ketten nach DIN EN 818-2 mit einer inneren
Breite b1 = 1,3 ⋅ d zu verwenden.

(5) Für die geschmiedeten Einzelteile von Anschlagketten
gilt DIN 5691.

(6) Kettenanschlußelemente und Verbindungsteile müssen
unlösbar in den Aufhängköpfen und Endgliedern ausgeführt
werden.

(7) Die Verbindungselemente von der Anschlagkette zu den
Lastanschlagspunkten müssen verwechslungsfrei ausgeführt
werden.

(8) Bei Anschlagketten dürfen nur Oberflächenbehand-
lungsverfahren eingesetzt werden, die eine Schädigung des
Grundmaterials (z.B. Wasserstoffeinschlüsse) ausschließen.

6.4.3 Anschlagmittel

Unter diesen Abschnitt fallen Anschlagseile und Anschlagket-
ten.

6.4.3.1 Auslegung

Die Tragfähigkeit für Anschlagseile nach DIN 3088 und An-
schlagketten nach DIN 5688-3 darf maximal 50 % der in die-
sen Normen angegebenen Werte betragen.

6.4.3.2 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Es dürfen nur Anschlagseile nach DIN 3088 und An-
schlagketten nach DIN 5688-3 verwendet werden.

(2) Die Last darf nur formschlüssig angeschlagen werden.
Gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last sind konstrukti-
ve Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

(3) Es sind die Festlegungen des Abschnittes 6.4.2.3 Ab-
sätze 3 bis 8 zu berücksichtigen.

6.5 Elektrische Ausrüstung

6.5.1 Allgemeines

(1) Sicherheitsstromkreise sind vorzusehen für Not-Aus-
schaltungen, Not-Halt und für Stromkreise, die bei Auftreten
von unzulässigen Betriebszuständen und unzulässigen Über-
schreitungen von Wegen, Geschwindigkeiten und Lasten
oder deren Kombination bewirken, daß die betreffenden An-
triebe abgeschaltet werden.

(2) Sicherheitsstromkreise müssen autonom und unabhän-
gig von der Steuerung wirken. Fehler in der Steuerung dürfen
Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen. Sicher-
heitsstromkreise müssen entweder
a) nach dem Ruhestromprinzip,
b) selbstüberwachend mit sicherer Abschaltung im Fehlerfall
oder
c) redundant aufgebaut sein.

Ansonsten sind die Anforderungen der TRA 200 Abschnitt
260.8 einschließlich der Anmerkung zu Abschnitt 260.83 für
elektronische Bauelemente zu erfüllen.

(3) Alle Notend-, End- und Verriegelungsschalter, die nach
dieser Regel erforderlich sind, müssen zwangsläufig öffnen.
Diese Forderung gilt auch für die Schalter der Überlastsiche-
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rung. Andere Schaltungsarten, z.B. mit Hilfe von Winkelkodie-
rern, Gebern und Sensoren sind nur zulässig, wenn durch
Redundanz oder durch eine andere Technik eine gleichwerti-
ge Sicherheit wie mit zwangsläufig öffnenden Schaltern er-
reicht wird.

(4) Geschlossene Arbeits- und Betriebsräume in Kranen,
die sich im Kontrollbereich befinden, müssen an die Alarm-
anlage und die Sicherheitsbeleuchtungsanlage des Kern-
kraftwerks so angeschlossen sein, daß Alarme wahrgenom-
men werden und die Fluchtwege erkennbar sind.

(5) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, daß die nach
KTA 3903 erforderlichen wiederkehrenden Funktionsprüfun-
gen ohne Eingriff in die elektrische Ausrüstung (z.B. Lösen
von Verdrahtungen, Ausbau von Geräteteilen) möglich sind.

6.5.2 Anforderungen an die elektrische Ausrüstung

(1) Die Drehstromeinspeisung ist mit einer Phasenfolge-
überwachung auszurüsten. Bei falscher Phasenfolge dürfen
die Antriebe nicht anlaufen oder müssen die Antriebe stillge-
setzt werden. Falsche Phasenfolge muß an den Steuerstellen
eine Störmeldung auslösen.

(2) Bei Ausfall einer Phase oder einem Fehler in der Steue-
rung darf keine wesentliche Erhöhung der Senkgeschwindig-
keit auftreten.

(3) Kurzschlüsse und Überlastungen dürfen nur den Motor-
abzweig automatisch sperren, in dem sie auftreten, es sei
denn, daß mehrere Motoren für die gleiche Funktion vorhan-
den sind und gleichzeitig abgeschaltet werden müssen. Bei
Hubwerksmotoren müssen in den Wicklungen Temperatur-
überwachungsfühler vorhanden sein. Kurzschlüsse und Ü-
berlastungen müssen an den Steuerstellen eine Störmeldung
auslösen. Die Störmeldung ist mit „Motorschutz“ (gegebe-
nenfalls nähere Angaben) zu bezeichnen.

(4) Die Steuerstromkreise sind mit einer Erdschlußüberwa-
chung auszustatten. Bei Steuerstromkreisen mit einer Span-
nung kleiner als oder gleich 25 V Wechselstrom oder kleiner
als oder gleich 60 V Gleichstrom darf von der Erdschlußüber-
wachung abgesehen werden, wenn sie aus funktions-
technischen Gründen nicht möglich ist. In diesem Fall ist der
Steuerstromkreis zu erden. Erdschluß muß an den Steuer-
stellen eine Warnung auslösen. Das Warnsignal ist mit
„Erdschluß“ (gegebenenfalls nähere Angaben) zu bezeich-
nen.

(5) Das Ansprechen der Überlastsicherung muß an den
Steuerstellen eine Störmeldung auslösen. Die Störmeldung ist
mit „Überlast“ zu bezeichnen.

Die Überlastsicherung ist auf das 1,1fache der maximalen
Betriebslast einzustellen.

Die Ansprechtoleranz darf ± 5 % nicht überschreiten.

Die Schaltschwelle ist bei der Inbetriebsetzung des Hebezeu-
ges dem Schwingverhalten beim Anheben der Last anzupas-
sen.

(6) Hubwerke sind mit einem Betriebsstunden- oder Last-
kollektivzähler entsprechend Abschnitt 6.2.1.3.1 auszurüsten.

H i n w e i s :
Es wird vorausgesetzt, daß bei Verwendung von elektronischen
Erfassungs- und Speicherverfahren eine sichere Datenspeiche-
rung erfolgt.

(7) Die Hubwerksbremsen müssen jeweils einzeln und von-
einander unabhängig angesteuert und allpolig geschaltet
werden. Die Zusatzbremse muß gegenüber der Betriebs-
bremse verzögert einfallen.

H i n w e i s :
Bei der Auslegung ist so vorzugehen, daß aus voller Senkge-
schwindigkeit mit maximaler Betriebslast bei „Not-Halt“ die Zu-
satzbremse bei spätestens 5 % der Restdrehzahl der Bremsung
mit Betriebsbremse einfällt.

Die Unterschreitung der Mindestbelagstärke der Betriebs-
bremse, das Nichtöffnen und das Nichtschließen der Betriebs-
und Zusatzbremse (Bremslüftertätigkeit) müssen an den
Steuerstellen eine Warnung auslösen. Das Warnsignal ist mit
„Bremse“ zu bezeichnen. Verschiebeläufermotoren mit integ-
rierter Bremse sind von der Anzeige des Nichtöffnens oder
Nichtschließens ausgenommen.

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswirkung
ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch KTA 3903
Anhang D Abschnitt D 3.1.

(8) Sofern keine gesteuerten oder geregelten Antriebe ver-
wendet werden, ist für Fahr- und Hubwerke neben der Nenn-
geschwindigkeit mindestens eine Feingeschwindigkeit erfor-
derlich. Bei Geschwindigkeitsänderungen müssen Beschleu-
nigungen und Verzögerungen gering gehalten werden.

(9) Sind aus betrieblichen Gründen Hub- und Fahrwerksbe-
wegungen teilweise oder ganz zu unterbinden, so ist dies
durch eine elektrische Verriegelung sicherzustellen. Das
Ansprechen der Verriegelung muß an den Steuerstellen eine
Warnung auslösen. Das Warnsignal ist mit „Fahrbereich“ zu
bezeichnen.

6.5.3 Begrenzung durch Endschalter

(1) Zusätzlich zum ersten Notendschalter im Steuerstrom-
kreis zur Begrenzung der Hubbewegung ist ein direkt oder
über Schütz in den Hauptstromkreis (bei Stromrichter- oder
Umrichterbetrieb auf der Drehstromseite) wirkender weiterer
Notendschalter (zweiter Notendschalter) mit unabhängigem
Antrieb vorzusehen. Die Senkbewegung muß nach Anspre-
chen des ersten Notendschalters möglich sein. Solange der
zweite Notendschalter betätigt ist, darf eine Bewegung des
Hubwerks nicht möglich sein. Für wiederkehrende Prüfungen
sind Vorkehrungen zu treffen, daß eine entgegengesetzte
Bewegungsrichtung nach Anfahren des zweiten Notend-
schalters ermöglicht wird. Das Überfahren des ersten Not-
endschalters zur Begrenzung der Hubbewegung muß an den
Steuerstellen eine Warnung so rechtzeitig auslösen, daß vor
dem Anfahren des zweiten Notendschalters die Hubbewe-
gung von der Steuerstelle aus zum Stillstand gebracht werden
kann. Das Warnsignal ist mit „1. Notendschalter Hub-
bewegung überfahren“ zu bezeichnen.

(2) Die Senkbewegung ist durch einen Notendschalter im
Steuerstromkreis zu begrenzen. Nach Ansprechen dieses
Notendschalters muß die Hubbewegung möglich sein.

(3) Zur Begrenzung der Kran- und Katzfahrt müssen End-
schalter im Steuerstromkreis vorhanden sein. Nach dem An-
sprechen eines Endschalters muß die jeweils entgegenge-
setzte Bewegung möglich sein.

(4) Das betriebsmäßige Anfahren von Endstellungen, die
durch Notendschalter begrenzt sind, ist nur zulässig, wenn
diesen Notendschaltern ein Betriebsendschalter vorgeschaltet
ist.

6.5.4 Befehls- und Meldesysteme

6.5.4.1 Befehlssysteme

(1) Die Steuerung der Geschwindigkeit für Hub- und Fahr-
werke darf nur von Null über die verschiedenen Geschwindig-
keitsstufen auf die maximale Geschwindigkeit möglich sein.
Die jeweiligen Schaltstufen müssen am Steuerschalter wahr-
nehmbar sein. Die Steuerung muß ohne Selbsthaltung aus-
geführt sein. Mechanische Steuerorgane müssen selbstrück-
stellend sein. Auf selbstrückstellende Steuerorgane darf ver-
zichtet werden, wenn durch einen Freigabetaster im Steuer-
organ eine Nullrückstellung elektrisch erreicht wird.

(2) An den Steuereinrichtungen müssen die Bewegungs-
richtungen deutlich gekennzeichnet sein.
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(3) An allen Steuerstellen muß ein Schalter für „Not-Halt“
vorhanden sein, mit dem der Kranschalter ausgeschaltet
werden kann. Er muß auch an abgeschalteten Steuerstellen
wirksam sein.

(4) Ist das Betreiben des Hebezeugs von mehreren Steuer-
stellen aus möglich, so müssen die einzelnen Steuerstellen
so untereinander verriegelt sein, daß das Hebezeug jeweils
nur von einer Stelle aus gesteuert werden kann.

6.5.4.2 Meldesysteme

(1) Die Meldesysteme sind zu unterteilen in Meldungen, z.B.
für Betriebszustände oder Verriegelungen, sowie in Warnun-
gen, z.B. für Veränderungen oder bevorstehende Änderungen
der Bedingungen und in Störungen, z.B. für Zustände, die ein
sofortiges Eingreifen erfordern.

(2) Meldungen sind optisch, Warnungen und Störungen
sind optisch und akustisch anzuzeigen.

(3) Optische Anzeigen und Geräuschgeber müssen über
einen Prüftaster prüfbar sein.

(4) Optische Anzeigen müssen solange anstehen, bis der
angezeigte Zustand beseitigt ist. Bei Warnungen und Störun-
gen muß die optische Anzeige nach dem Quittieren von Blink-
licht in Ruhelicht wechseln und der Geräuschgeber abschal-
ten. Jedes nach einer Quittierung ankommende Warnsignal
oder Störmeldesignal muß den Geräuschgeber wieder in
Betrieb setzen.

7 Erhöhte Anforderungen an Krane, Winden, Laufkat-
zen und Lastaufnahmeeinrichtungen

7.1 Tragwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Krantragwerke, Katzrahmen,
Windenrahmen.

7.1.1 Auslegung

(1) Folgende Angaben sind zur Dimensionierung von Trag-
werken zu machen:

a) Montagelasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

c) Lasten aus Einwirkungen von außen entsprechend Ab-
schnitt 4.5,

d) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Die Einstufung der Tragwerke muß erfolgen

a) für die maximale Montagelast in Hubklasse H1 und Bean-
spruchungsgruppe B2 nach DIN 15 018-1 und

b) für die maximale Betriebslast in Hubklasse H4 und Bean-
spruchungsgruppe B4 nach DIN 15 018-1.

(3) Wird ein kleinerer Hublastbeiwert als aus (2) resultierend
angewendet, so ist dieser im Einzelfall nachzuweisen; außer-
dem ist er vor dem Einsetzen in die weiteren Berechnungen
mit dem Faktor 1,25 zu multiplizieren.

(4) Die bei der Lastumlagerung infolge Ausfalls eines Bau-
teils innerhalb der doppelten Triebwerkskette auftretende
Belastung ist als Sonderlast nach DIN 15 018-1 in ihren Aus-
wirkungen auf das Tragwerk zu berücksichtigen.

7.1.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.1 zu
führen.

(2) Auf den Betriebsfestigkeitsnachweis kann verzichtet
werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Spannungsspiel-
zahl unter 2 x 104 liegt.

7.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Für die konstruktive Gestaltung gilt DIN 15 018-2.

(2) Hohlräume in Tragwerken von Hebezeugen im Reaktor-
sicherheitsbehälter sind für den Fall erhöhten Außendrucks
mit Druckausgleichsöffnungen zu versehen oder den Druck-
verhältnissen entsprechend zu dimensionieren.

7.2 Hubwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Triebwerke und Seiltriebe.

7.2.1 Triebwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Getriebe, Seriengetriebe, Se-
rienelektrozüge, Kupplungen und Bremsen.

7.2.1.1 Auslegung

(1) Es sind folgende Angaben für die Dimensionierung von
Triebwerken zu machen:

a) Montagelasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

c) Eigenlasten der Lastaufnahme- und Tragmittel,

d) Sonderlasten, wie z.B. Lasten aus Abnahmeprüfung, wie-
derkehrenden Prüfungen, Getriebeprobelauf sowie Ein-
fallen der Bremsen, mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für
die vorgesehene Einsatzzeit,

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswir-
kung ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch
KTA 3903 Anhang D Abschnitt D 3.1.

e) Einschaltdauer des Hubwerkes mit Montagelast, Be-
triebslast und Eigenlast sowie mit zugehöriger mittlerer
Hubgeschwindigkeit und mittlerem Hubweg,

f) Einschaltdauer, mit der die Last nach Ausfall einer Trieb-
werkskette bei Ausführung des Hebezeugs mit doppelter
Triebwerkskette bewegt werden soll,

g) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Für die Bemessung des Hubwerkes mit doppelter Trieb-
werkskette sind beide Triebwerksketten als mittragend unter
Berücksichtigung der Festlegungen des Absatzes 1 f) zu
betrachten. Dieses gilt nicht für Bremsen.

(3) Die Sicherheitsbremse ist für die maximale Betriebslast
unter Berücksichtigung des auslegungsbestimmenden Scha-
densfalls in der Triebwerkskette zu bemessen. Das Bemes-
sungsmoment muß mindestens das 1,4fache des statischen
Lastmoments betragen. Der Anhalteweg der Sicherheits-
bremse darf für den auslegungsbestimmenden Schadensfall
grundsätzlich den dreifachen Anhalteweg der Betriebsbremse
nicht überschreiten. Die Zulässigkeit größerer Anhaltewege ist
im Einzelfall nachzuweisen.

H i n w e i s :
Unter dem Anhalteweg der Betriebsbremse wird hier der gesamte
Weg verstanden, der vom Auslösen der Bremse durch „Not-Halt“
bis zum Stillstand durchlaufen wird. Unter dem Anhalteweg der
Sicherheitsbremse wird hier der gesamte Weg verstanden, der ab
Eintritt des Schadensfalls bis zum Stillstand durchlaufen wird.
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(4) Für die Bemessung von Serienbauteilen wie Bremsen,
Bremsscheiben und Kupplungen sind die Auslegungsdaten zu
ermitteln, die in den entsprechenden Formblättern nach
KTA 3903 gefordert sind.

(5) Für die Bemessung der Wälzlager sind die Berech-
nungsgrundlagen der Wälzlagerhersteller anzuwenden. Für
die dynamische Belastung ist die kubische Mittelung zugelas-
sen, wobei eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1 % zugrunde
zu legen ist, die mit a1 = 0,21 zu berücksichtigen ist. Als stati-
sche Belastung ist die maximale Prüflast anzusetzen.

7.2.1.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.2 zu
führen.

7.2.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche
Anforderungen

7.2.1.3.1 Allgemeines

(1) Für Hubwerke gilt Abschnitt 6.2.1.3.

(2) Zusätzlich sind Hubwerke entweder mit einer doppelten
Triebwerkskette oder mit einer Triebwerkskette mit Sicher-
heitsbremse auszurüsten.

(3) Bei Hubwerken mit doppelter Triebwerkskette sind alle
mechanischen Bauteile im Kraftfluß einschließlich der Brem-
sen redundant auszuführen. Ausgenommen sind Lasthaken
und Tragwerke der Unter- und Oberflasche.

(4) Die beiden Triebwerksketten müssen auch im instationä-
ren Betrieb statisch eindeutig bestimmbar sein.

(5) Bei einer Triebwerkskette mit Sicherheitsbremse müs-
sen die Seile und Seilrollen redundant ausgeführt werden.

(6) Der Ausfall eines Bauteils innerhalb einer doppelten
Triebwerkskette oder einer Triebwerkskette mit Sicherheits-
bremse muß einen Stillstand des Triebwerks herbeiführen.

(7) Werden zur Aufnahme oder zur Dämpfung des Lastum-
lagerungsstoßes Systeme und Hilfsmedien (Flüssigkeiten,
Gase) eingesetzt, so muß das System überwacht werden
(z.B. Druck, Füllstand). Bei unzulässigen Abweichungen muß
ein Stillstand herbeigeführt werden.

7.2.1.3.2 Getriebe

Für die Getriebe gilt Abschnitt 6.2.1.3.2.

7.2.1.3.3 Bremsen

(1) Für Bremsen gilt Abschnitt 6.2.1.3.3.

(2) Die Sicherheitsbremse muß bei Wellen- oder Getriebe-
bruch auf der Seiltrommel oder am Ende der Triebswerks-
kette wirksam werden. Durch Einrichtungen oder betriebliche
Maßnahmen ist ein sicheres Absetzen der Last zu ermögli-
chen.

7.2.2 Seiltriebe

Unter diesen Abschnitt fallen Seile, Seilrollen, Seiltrommeln,
Seilendbefestigungen und Seiltrommelgelenkverbindungen.

7.2.2.1 Auslegung

(1) Für die Auslegung der Seiltriebe gilt Abschnitt 6.2.2.1.

(2) Zusätzlich gilt, daß der Seildurchmesser so zu bestim-
men ist, daß nach dem Bruch eines Bauteils in einem Seil-
trieb für den noch tragenden Seiltrieb eine Mindestbruchsi-

cherheit von 3 gegenüber der rechnerischen Bruchlast nach-
gewiesen wird, wenn die maximale Betriebslast unter Berück-
sichtigung der beim Bruch eines Bauteils in einem Seiltrieb
auftretenden dynamischen Beanspruchungen eingesetzt wird.

(3) Für Seiltrommelgelenkverbindungen sind die Ausle-
gungskräfte und -momente um 20 % zu erhöhen.

7.2.2.2 Nachweise

Die Nachweise sind nach Anhang B Abschnitt B 2.2.4 zu füh-
ren.

7.2.2.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Es gelten die Anforderungen des Abschnittes 6.2.2.3.

(2) Zusätzlich ist jede Seiltrommel mit einer Stützlagerung
zu versehen, die so ausgebildet sein muß, daß die Wirksam-
keit der Sicherheitsbremse bei Wellen- und Getriebebruch
gegeben ist, und daß bei Schäden an den Lagerungsele-
menten der Seiltrommel oder bei Bruch des Trommelzapfens
ein sicheres Absetzen der Last ermöglicht werden kann.

7.3 Fahrwerke

Unter diesen Abschnitt fallen die Laufradlagerung mit Laufrä-
dern, Laufradachsen und -wellen.

7.3.1 Auslegung

Für die Auslegung der Fahrwerke gilt Abschnitt 6.3.1.

7.3.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.3 zu
führen.

7.3.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

Für die konstruktive Gestaltung und baulichen Anforderungen
gilt Abschnitt 6.3.3.

7.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

Unter diesen Abschnitt fallen Tragmittel, Lastaufnahmemittel
und Anschlagmittel.

7.4.1 Tragmittel

Unter diesen Abschnitt fallen Lasthaken, Lasthakenaufhän-
gungen, Greifer, Lasttraversen, Gehänge sowie Unter- und
Oberflaschen und Aufhängungen für Ausgleichsrollen und
Seilendbefestigungen.

7.4.1.1 Auslegung

(1) Die Einstufung von Lasthaken in Triebwerksgruppen hat
nach Abschnitt 6.4.1.1 Absätze 1 und 2 zu erfolgen, jedoch
bei Betriebslast mindestens in Triebwerksgruppe 3 m.

(2) Für die Auslegung von Tragmitteln als Tragwerke gelten
die Anforderungen des Abschnittes 7.1.1 und für die Ausle-
gung von Tragmitteln als Maschinenteile die des Abschnittes
7.2.1.1.

(3) Für nicht redundant ausgeführte Tragmittel ist das
1,25fache des Hublastbeiwertes für die Berechnung anzuset-
zen. Für den Lasthaken gilt Absatz 1.

(4) Kommen Schraubenverbindungen nach DIN EN 20 898-1
und DIN EN 20 898-2 oder DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN
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ISO 3506-2 mit zusätzlicher Zugbeanspruchung zum Einsatz,
so ist die erforderliche Anzahl der Schrauben zu verdoppeln
oder es ist die ermittelte Schraubenlast um einen Faktor 1,5
zu erhöhen.

7.4.1.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.4 zu
führen.

(2) Ein Betriebs- oder Dauerfestigkeitsnachweis ist nur dann
zu führen, wenn die Spannungspielzahl von 2 x 104 über-
schritten wird. Das Berechnungsverfahren gilt in gleicher
Weise auch bei Verwendung von austenitischen Stählen. Für
diese Stähle sind die Bauteilfestigkeit geschweißter Verbin-
dungen und die dynamische Bauteilfestigkeit bei Spannungs-
spielzahlen über 2 x 104 nachzuweisen.

7.4.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

Die Last darf nur formschlüssig angeschlagen werden. Gegen
unbeabsichtigtes Aushängen der Last sind konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen vorzusehen.

7.4.2 Lastaufnahmemittel

Unter diesen Abschnitt fallen Lasthaken, Lasthakenaufhän-
gungen, Traversen, Gehänge und Greifer.

7.4.2.1 Auslegung

(1) Für die Auslegung von Lastaufnahmemitteln als Trag-
werke gelten die Anforderungen des Abschnittes 7.1.1 und für
die Auslegung von Lastaufnahmemitteln als Maschinenteile
die des Abschnittes 7.2.1.1.

(2) Für Lasthaken gilt Abschnitt 7.4.1.1.

(3) Für nicht redundant ausgeführte Lastaufnahmemittel ist
das 1,25fache des Hublastbeiwertes für die Berechnung an-
zusetzen.

(4) Die Tragfähigkeit für Anschlagseile nach DIN 3088 und
Anschlagketten nach DIN 5688-3 als feste Bestandteile des
Lastaufnahmemittels darf maximal 50 % der in diesen Nor-
men angegebenen Werte betragen.

(5) Kommen Schraubenverbindungen nach DIN EN 20 898-1
und DIN EN 20 898-2 oder DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN
ISO 3506-2 mit zusätzlicher Zugbeanspruchung zum Einsatz,
so ist die erforderliche Anzahl der Schrauben zu verdoppeln
oder es ist die ermittelte Schraubenlast um einen Faktor 1,5
zu erhöhen.

7.4.2.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.4 zu
führen.

(2) Ein Betriebs- oder Dauerfestigkeitsnachweis ist nur dann
zu führen, wenn die Spannungsspielzahl von 2 x 104 über-
schritten wird. Das Berechnungsverfahren gilt in gleicher
Weise auch bei Verwendung von austenitischen Stählen. Für
diese Stähle sind die Bauteilfestigkeit geschweißter Verbin-
dungen und die dynamische Bauteilfestigkeit bei Span-
nungsspielzahlen von mehr als 2 x 104 nachzuweisen.

7.4.2.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Die Last darf nur formschlüssig angeschlagen werden.
Gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last sind konstrukti-
ve Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

(2) Anschlagseile und Anschlagketten sind als feste Be-
standteile von Lastaufnahmemitteln nur dann zulässig, wenn
die Seile nach DIN 3088 und die Ketten nach DIN 5688-3 und

beide ohne Umlenkung mit definierten Lasteinleitungspunkten
ausgeführt werden.

(3) Faserseile und gewebte Bänder sind nicht zulässig.

(4) Es sind nur Ketten nach DIN EN 818-2 mit einer inneren
Breite b1 = 1,3 ⋅ d zu verwenden.

(5) Für die geschmiedeten Einzelteile von Anschlagketten
gilt DIN 5691.

(6) Kettenanschlußelemente und Verbindungsteile müssen
unlösbar in den Aufhängeköpfen und Endgliedern ausgeführt
werden.

(7) Die Verbindungselemente von der Anschlagkette zu den
Lastanschlagspunkten müssen verwechslungsfrei ausgeführt
werden.

(8) Bei Anschlagketten dürfen nur Oberflächenbehand-
lungsverfahren eingesetzt werden, die eine Schädigung des
Grundmaterials (z.B. Wasserstoffeinschlüsse) ausschließen.

7.4.3 Anschlagmittel

Anschlagmittel sind nicht zulässig.

7.5 Elektrische Ausrüstung

Es sind die Anforderungen des Abschnittes 6.5 zu erfüllen.
Zusätzlich gilt:

a) Bei Ausfall einer Phase der Versorgung des Hubwerks-
motors muß selbsttätig eine allpolige Abschaltung des
Hubwerksmotors erfolgen. Der Phasenausfall muß an den
Steuerstellen eine Störmeldung auslösen. Eine Bezeich-
nung der Störmeldung „Phasenausfall“ (gegebenenfalls
nähere Bezeichnung) ist erforderlich. Sofern an den Steu-
erstellen eine Sammelmeldung erfolgt, muß die nähere
Bezeichnung der Störung für geregelte Antriebe am Re-
gelgerät selbst möglich sein.

b) Die Sicherheitsbremse muß bei Schadenseintritt durch
Getriebe- oder Wellenbruch in jedem Geschwindigkeits-
zustand frühest möglich wirksam werden.

c) Zur Begrenzung der Senkbewegung ist neben dem ersten
Notendschalter im Steuerstromkreis ein weiterer, direkt o-
der über Schütz in den Hauptstromkreis (bei Stromrichter-
oder Umrichterbetrieb auf der Drehstromseite) wirkender
Notendschalter (zweiter Notendschalter) einzubauen. So-
lange der zweite Notendschalter betätigt ist, darf
eine Bewegung des Hubwerks nicht möglich sein. Für
wiederkehrende Prüfungen sind jedoch Vorkehrungen zu
treffen, daß eine entgegengesetzte Bewegungsrichtung
nach Anfahren des zweiten Notendschalters ermöglicht
wird. Das Überfahren des ersten Notendschalters muß an
den Steuerstellen eine Warnung so rechtzeitig auslösen,
daß vor dem Anfahren des zweiten Notendschalters die
Senkbewegung von der Steuerstelle aus zum Stillstand ge-
bracht werden kann. Eine Bezeichnung der Warnung „1.
Notendschalter Senkbewegung überfahren“ ist erforder-
lich.

d) Das Wiedereinschalten nach dem Ausfall eines Bauteils in
einer Triebwerkskette ist nur mittels Schlüsselschalter vom
elektrischen Betriebsraum aus zulässig.

e) Das Nichtöffnen der Sicherheitsbremse ist zu überwachen.

f) Der Ausfall eines Bauteils innerhalb einer doppelten Trieb-
werkskette oder einer Triebwerkskette mit Sicherheits-
bremse muß einen Stillstand des Triebwerks herbeiführen
und an den Steuerstellen eine Störmeldung auslösen.

g) Werden zur Aufnahme oder zur Dämpfung des Lastumla-
gerungsstoßes Systeme und Hilfsmedien (Flüssigkeiten,
Gase) ein gesetzt, so muß das System überwacht werden
(z.B. Druck, Füllstand). Bei unzulässigen Abweichungen
muß ein Stillstand herbeigeführt und an den Steuerstellen
eine Störmeldung ausgelöst werden.
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8 Anforderungen an Brennelement-Wechselanlagen
für Leichtwasserreaktoren

8.1 Tragwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Tragwerke und Katzrahmen.

8.1.1 Auslegung

(1) Folgende Angaben sind zur Dimensionierung von Trag-
werken zu machen:

a) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Lasten aus Einwirkungen von außen entsprechend Ab-
schnitt 4.5,

c) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Die Einstufung der Tragwerke hat für die maximale Be-
triebslast in Hubklasse 4 und Beanspruchungsgruppe B4
nach DIN 15 018-1 zu erfolgen.

(3) Wird ein kleinerer Hublastbeiwert als aus (2) resultierend
angewendet, so ist dieser im Einzelfall nachzuweisen; außer-
dem ist er vor dem Einsetzen in die weiteren Berechnungen
mit dem Faktor 1,25 zu multiplizieren.

(4) Die bei der Lastumlagerung infolge Ausfalls eines Bau-
teils innerhalb der doppelten Triebwerkskette auftretende
Belastung ist als Sonderlast nach DIN 15 018-1 in ihren Aus-
wirkungen auf das Tragwerk zu berücksichtigen.

8.1.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.1 zu
führen.

(2) Auf den Betriebsfestigkeitsnachweis kann verzichtet
werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Spannungsspiel-
zahl unter 2 x 104 liegt.

8.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Für die konstruktive Gestaltung gilt DIN 15 018-2.

(2) Hohlräume in Tragwerken von Brennelement-Wechsel-
anlagen in Reaktorsicherheitsbehältern sind für den Fall er-
höhten Außendrucks mit Druckausgleichsöffnungen zu verse-
hen oder den Druckverhältnissen entsprechend zu dimensio-
nieren.

(3) Die Brennelement-Wechselanlagen müssen so ausge-
führt werden, daß durch entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen die Brückenträgerdurchbiegung ausgeglichen wird,
um eine senkrechte Handhabung während des Brennele-
menteinsetzens und -ziehens zu ermöglichen.

8.2 Hubwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Triebwerke und Seiltriebe.

8.2.1 Triebwerke

Unter diesen Abschnitt fallen Getriebe, Seriengetriebe, Kupp-
lungen und Bremsen.

8.2.1.1 Auslegung

(1) Es sind folgende Angaben für die Dimensionierung von
Triebwerken zu machen:

a) Betriebslasten mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für die
vorgesehene Einsatzzeit,

b) Eigenlasten der Lastaufnahmeeinrichtung,

c) Sonderlasten, wie z.B. Lasten aus Abnahmeprüfung, wie-
derkehrenden Prüfungen, Getriebeprobelauf sowie Ein-
fallen der Bremsen, mit zugehörigen Lastarbeitsspielen für
die vorgesehene Einsatzzeit,

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswir-
kung ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch KTA
3903 Anhang D Abschnitt D 3.1.

d) Einschaltdauer des Hubwerks mit Betriebslast und Eigen-
last sowie mit zugehöriger mittlerer Hubgeschwindigkeit
und mittlerem Hubweg,

e) Einschaltdauer, mit der die Last nach Ausfall einer Trieb-
werkskette bei einer Ausführung mit doppelter Trieb-
werkskette bewegt werden soll,

f) Umgebungsbedingungen entsprechend Abschnitt 4.6.

(2) Für die Bemessung des Hubwerks mit doppelter Trieb-
werkskette sind beide Triebwerksketten als mittragend unter
Berücksichtigung der Festlegungen nach (1) e) zu betrachten.
Dieses gilt nicht für Bremsen.

(3) Die Sicherheitsbremse ist für die maximale Betriebslast
unter Berücksichtigung des auslegungsbestimmenden Scha-
densfalls in der Triebwerkskette zu bemessen. Das Bemes-
sungsmoment muß mindestens das 1,4fache des statischen
Lastmoments betragen. Der Anhalteweg der Sicherheitsbrem-
se darf für den auslegungsbestimmenden Schadensfall
grundsätzlich den dreifachen Anhalteweg der Betriebsbremse
nicht überschreiten. Die Zulässigkeit größerer Anhaltewege ist
im Einzelfall nachzuweisen.

H i n w e i s :
Unter dem Anhalteweg der Betriebsbremse wird hier der gesamte
Weg verstanden, der vom Auslösen der Bremse durch „Not-Halt“
bis zum Stillstand durchlaufen wird. Unter dem Anhalteweg der
Sicherheitsbremse wird hier der gesamte Weg verstanden, der ab
Eintritt des Schadensfalls bis zum Stillstand durchlaufen wird.

(4) Für die Bemessung von Serienbauteilen wie Bremsen,
Bremsscheiben und Kupplungen sind die Auslegungsdaten zu
ermitteln, die in den entsprechenden Formblättern nach
KTA 3903 gefordert sind.

(5) Für die Bemessung der Wälzlager sind die Berech-
nungsgrundlagen der Wälzlagerhersteller anzuwenden. Für
die dynamische Belastung ist die kubische Mittelung zugelas-
sen, wobei eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1 % zugrunde
zu legen ist, die mit a1 = 0,21 zu berücksichtigen ist. Als stati-
sche Belastung ist die maximale Prüflast anzusetzen.

8.2.1.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.2 zu
führen.

8.2.1.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

8.2.1.3.1 Allgemeines

(1) Für Hubwerke gilt Abschnitt 6.2.1.3.

(2) Zusätzlich sind Hubwerke entweder mit einer doppelten
Triebwerkskette oder mit einer Triebwerkskette mit Sicher-
heitsbremse auszurüsten.

(3) Bei Hubwerken mit doppelter Triebwerkskette sind alle
mechanischen Bauteile im Kraftfluß einschließlich der Brem-
sen, mit Ausnahme von Greifern und deren Hublast-
führungen, redundant auszuführen.

(4) Die beiden Triebwerksketten müssen auch im instationä-
ren Betrieb statisch eindeutig bestimmbar sein.

(5) Bei einer Triebwerkskette mit Sicherheitsbremse müs-
sen die Seile und Seilrollen redundant ausgeführt werden.
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(6) Der Ausfall eines Bauteils innerhalb einer doppelten
Triebwerkskette oder einer Triebwerkskette mit Sicherheits-
bremse muß einen Stillstand des Triebwerks herbeiführen.

(7) Es sind eine Schlaffseilüberwachung und eine kontinu-
ierliche Lastmeßeinrichtung vorzusehen.

(8) Das Absetzen des Brennelements in eine gesicherte
Position muß auch bei Energieausfall oder nach Ausfall eines
Bauteils im Triebwerk möglich sein.

(9) Die Bewegungen aller handgetriebenen Teile mit Aus-
nahme der Notantriebe sind zuverlässig zu begrenzen.

(10) Werden zur Aufnahme oder zur Dämpfung des Lastum-
lagerungsstoßes Systeme und Hilfsmedien (Flüssigkeiten,
Gase) eingesetzt, so muß das System überwacht werden
(z.B. Druck, Füllstand). Bei unzulässigen Abweichungen muß
ein Stillstand herbeigeführt werden.

8.2.1.3.2 Getriebe

Für die Getriebe gilt Abschnitt 6.2.1.3.2.

8.2.1.3.3 Bremsen

(1) Für Bremsen gilt Abschnitt 6.2.1.3.3.

(2) Die Sicherheitsbremse muß bei Wellen- oder Getriebe-
bruch auf der Seiltrommel oder am Ende der Triebwerkskette
wirksam werden. Durch Einrichtungen oder betriebliche Maß-
nahmen ist ein sicheres Absetzen der Last zu ermöglichen.

8.2.2 Seiltriebe

Unter diesen Abschnitt fallen Seile, Seilrollen, Seiltrommeln,
Seilendbefestigungen und Seiltrommelgelenkverbindungen.

8.2.2.1 Auslegung

(1) Für die Auslegung der Seiltriebe gilt Abschnitt 6.2.2.1.

(2) Zusätzlich zu Abschnitt 6.2.2.1 gilt, daß der Seildurch-
messer so zu bestimmen ist, daß nach dem Bruch eines
Bauteils in einem Seiltrieb für den noch tragenden Seiltrieb
eine Mindestbruchsicherheit von 3 gegenüber der rechneri-
schen Bruchlast nachgewiesen wird, wenn die maximale
Betriebslast unter Berücksichtigung der beim Bruch eines
Bauteils in einem Seiltrieb auftretenen dynamischen Bean-
spruchungen eingesetzt wird.

(3) Für Seiltrommelgelenkverbindungen sind die Ausle-
gungskräfe und -momente um 20 % zu erhöhen.

8.2.2.2 Nachweise

Die Nachweise sind nach Anhang B Abschnitt B 2.2.4 zu füh-
ren.

8.2.2.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Es gelten die Anforderungen des Abschnittes 6.2.2.3.

(2) Zusätzlich ist jede Seiltrommel mit einer Stützlagerung
zu versehen, die so ausgebildet sein muß, daß die Wirksam-
keit der Sicherheitsbremse bei Wellen- oder Getriebebruch
gegeben ist, und daß bei Schäden an den Lagerungsele-
menten der Seiltrommel oder bei Bruch des Trommelzapfens
ein sicheres Absetzen der Last ermöglicht werden kann.

8.3 Fahrwerke

Unter diesen Abschnitt fallen die Laufradlagerung mit Laufrä-
dern, Laufradachsen und -wellen.

8.3.1 Auslegung

Für die Auslegung der Fahrwerke gilt Abschnitt 6.3.1.

8.3.2 Nachweise

Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 1.3 zu
führen.

8.3.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

Für die konstruktive Gestaltung und die baulichen Anforde-
rungen gilt Abschnitt 6.3.3.

8.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

Unter diesen Abschnitt fallen bei Brennelement-Wechsel-
anlagen, Greifer und Hublastführungen, z.B. Teleskopmast,
Führungsrohr.

8.4.1 Auslegung

(1) Für die Auslegung von Hublastführungen als Tragwerke
gelten die Anforderungen des Abschnittes 8.1 und für die
Auslegung von Greifern die des Abschnittes 8.2.

(2) Für nicht redundante Bauteile ist das 1,25fache des
Hublastbeiwertes für die Berechnung anzusetzen.

(3) Kommen Schraubenverbindungen nach DIN EN 20 898-1
und DIN EN 20 898-2 oder DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN
ISO 3506-2 mit zusätzlicher Zugbeanspruchung zum Einsatz,
so ist die erforderliche Anzahl der Schrauben zu verdoppeln
oder es ist die ermittelte Schraubenlast um einen Faktor 1,5
zu erhöhen.

8.4.2 Nachweise

(1) Die Nachweise sind gemäß Anhang B Abschnitt B 2.4 zu
führen.

(2) Ein Betriebs- oder Dauerfestigkeitsnachweis ist nur dann
zu führen, wenn die Spannungsspielzahl von 2 x 104 über-
schritten wird. Das Berechnungsverfahren gilt in gleicher
Weise auch bei Verwendung von austenitischen Stählen. Für
diese Stähle sind die Bauteilfestigkeit geschweißter Verbin-
dungen und die dynamische Bauteilfestigkeit bei Spannungs-
spielzahlen über 2 x 104 nachzuweisen.

8.4.3 Konstruktive Gestaltung und bauliche Anforderungen

(1) Die Last darf nur formschlüssig an den Greifer ange-
schlagen werden.

(2) Der Greifer muß auf doppelte, unabhängige Weise ge-
gen unbeabsichtigtes Öffnen und Öffnen an sicherheits-
technisch nicht zulässigen Stellen verriegelt sein. Dies gilt
auch bei vollem oder teilweisem Energieausfall (Strom, Hyd-
raulik, Pneumatik).

(3) Das Absetzen des Brennelements in eine gesicherte
Position muß auch bei Energieausfall weiterhin möglich sein.

8.5 Elektrische Ausrüstung

Es sind die Anforderungen des Abschnittes 6.5 zu erfüllen.
Zusätzlich gilt:

a) Bei Ausfall einer Phase der Versorgung des Hubwerks-
motors muß selbsttätig eine allpolige Abschaltung des
Hubwerksmotors erfolgen. Der Phasenausfall muß an den
Steuerstellen eine Störmeldung auslösen. Eine Bezeich-
nung der Störmeldung „Phasenausfall“ (gegebenenfalls
nähere Bezeichnung) ist erforderlich. Sofern an den Steu-
erstellen eine Sammelmeldung erfolgt, muß die nähere
Bezeichnung der Störung für geregelte Antriebe am Re-
gelgerät selbst möglich sein.
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b) Die Sicherheitsbremse muß bei Schadenseintritt durch
Getriebe- oder Wellenbruch in jedem Geschwindigkeits-
zustand frühest möglich wirksam werden.

c) Zur Begrenzung der Senkbewegung ist neben dem ersten
Notendschalter im Steuerstromkreis ein weiterer, direkt o-
der über Schütz in den Hauptstromkreis (bei Stromrichter-
oder Umrichterbetrieb auf der Drehstromseite) wirkender
Notendschalter (zweiter Notendschalter) einzubauen. So-
lange der zweite Notendschalter betätigt ist, darf eine Be-
wegung des Hubwerks nicht möglich sein. Für wiederkeh-
rende Prüfungen sind jedoch Vorkehrungen zu treffen,
daß eine entgegengesetzte Bewegungsrichtung nach An-
fahren des zweiten Notendschalters ermöglicht wird. Das
Überfahren des ersten Notendschalters muß an den Steu-
erstellen eine Warnung so rechtzeitig auslösen, daß vor
dem Anfahren des zweiten Notendschalters die Senkbe-
wegung von der Steuerstelle aus zum Stillstand gebracht
werden kann. Eine Bezeichnung der Warnung „1. Notend-
schalter Senkbewegung überfahren“ ist erforderlich.

d) Die Endstellungen „auf“ und „zu“ des Greifers und alle
zugehörigen Verriegelungen müssen optisch an den
Steuerstellen angezeigt werden. Solange eine der beiden
Endstellungen nicht erreicht ist, darf eine Bewegung des
Hubwerkes nicht möglich sein.

e) Das Wiedereinschalten nach dem Ausfall eines Bauteils in
einer Triebwerkskette ist nur mittels Schlüsselschalter vom
elektrischen Betriebsraum aus zulässig.

f) Das Nichtöffnen der Sicherheitsbremse ist zu überwa-
chen.

g) Der Netzanschlußschalter der Brennelement-Wechsel-
anlage darf nur eingeschaltet werden können, wenn dieser
mit einem Schlüsselschalter oder mit einer gleichartig ge-
sicherten Einschaltmöglichkeit vom Reaktorleitstand oder
von einer anderen sicherheitstechnisch gleichwertigen
Stelle aus freigegeben worden ist. Zwischen dieser Stelle
und allen Steuerstellen muß entweder unmittelbarer
Sprechverkehr möglich sein oder eine Gegensprechanla-
ge bestehen, die an eine unterbrechungslose Stromver-
sorgung angeschlossen ist. Eine Rücknahme der Freiga-
be darf keine Abschaltung des Netzanschlußschalters
auslösen und muß nach Abschalten eine erneute Ein-
schaltung verhindern.

h) Die Position des Greifers muß für alle Koordinaten ange-
zeigt werden.

i) Das Ansprechen der Überlastsicherung und der Schlaff-
seilüberwachung muß an den Steuerstellen eine Stör-
meldung auslösen. Die Störmeldung ist mit „Überlast“ oder

„Schlaffseil“ zu bezeichnen. Die kontinuierliche Lastmeß-
einrichtung muß mit einer Lastanzeige, die die tatsächli-
chen Lasten am Seil anzeigt, auf dem Steuerpult ausge-
rüstet sein. Für bestimmte zugeordnete Lasten, z.B. für
Brennelemente oder Steuerelemente, müssen Grenzwerte
einstellbar sein.

j) Ist die Steuerung von mehreren Steuerstellen aus mög-
lich, so müssen die einzelnen Steuerstellen so verriegelt
sein, daß die Brennelement-Wechselanlage jeweils nur
von einer Steuerstelle betrieben werden kann.

k) An allen Steuerstellen muß ein Schalter für „Not-Halt“
vorhanden sein, mit dem alle Antriebseinrichtungen allpo-
lig abgeschaltet werden können. Er muß auch an den
nach j) verriegelten Steuerstellen wirksam sein.

l) Hub- und Fahrbewegung müssen gegeneinander verrie-
gelt sein, und zwar entweder zwangsläufig oder redun-
dant. Fahrbewegungen müssen gegenüber Hubbewegun-
gen so verriegelt sein, daß Fahrbewegungen nur möglich
sind, wenn die für den jeweiligen Betrieb erforderliche Hö-
henlage des Greifers erreicht ist.

m) Zur Begrenzung der Fahrbewegungen ist neben dem
Endschalter nach Abschnitt 6.5.3 Absatz 3 ein von diesem
unabhängiger Notendschalter an beiden Enden des je-
weils sicherheitstechnisch zulässigen Fahrbereichs vorzu-
sehen. Solange der Notendschalter betätigt ist, darf keine
Bewegung des Fahrwerks mehr möglich sein. Für wieder-
kehrende Prüfungen sind jedoch Vorkehrungen zu treffen,
daß eine entgegensetzte Bewegungsrichtung nach Anfah-
ren des Notendschalters ermöglicht wird. Das Ansprechen
des Notendschalters muß an den Steuerstellen eine Stör-
meldung auslösen. Die Störmeldung ist mit „Endschalter
überfahren“ zu bezeichnen.

n) Können Teile von Brennelement-Wechselanlagen sowohl
von Hand als auch motorisch bewegt werden, darf der
motorische Antrieb nicht eingeschaltet oder einschaltbar
sein, solange eine Bewegung von Hand möglich ist.

o) Der Ausfall eines Bauteils innerhalb einer doppelten Trieb-
werkskette oder einer Triebwerkskette mit Sicherheits-
bremse muß einen Stillstand des Triebwerks herbeiführen
und an den Steuerstellen eine Störmeldung auslösen.

p) Werden zur Aufnahme oder zur Dämpfung des Lastum-
lagerungsstoßes Systeme und Hilfsmedien (Flüssigkeiten,
Gase) eingesetzt, so muß das System überwacht werden
(z.B. Druck, Füllstand). Bei unzulässigen Abweichungen
muß ein Stillstand herbeigeführt und an den Steuerstellen
eine Störmeldung ausgelöst werden.
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Anhang A

Beispiele für die Einstufung von Hebezeugen

A 1 Druckwasserreaktor

lfd.
Nr.

Hebezeug zusätzliche
Anforde-

rungen nach
Abschnitt 4.2

erhöhte
Anforde-

rungen nach
Abschnitt 4.3

1 Reaktorgebäudekran,
ausgenommen
Reparaturhubwerk

X

2 Halbportalkran X

3 Konsolkran im
Reaktorgebäude X

4 Kran im Lager für neue
Brennelemente X

5 Hilfshub auf der
BE-Wechselanlage X

6 Traverse für Abschirm-
riegel über Reaktor- und
Absetzbecken

X

7 Traverse für den
RDB-Deckel X

8 Traversen für den
Transportbehälter für
bestrahlte Brennelemente

X

9 Traversen für den
Transportbehälter für
unbestrahlte UO2-Brenn-
elemente

X

10 Traverse für metallisches
Kontaminationsschutz-
bund

X

11 Traverse für RDB-Ein-
bauten:

- Oberes Kerngerüst X

- Unteres Kerngerüst X

12 Traverse für Becken-
schütze X

13 Traverse für Spannvor-
richtung der RDB-
Deckelschrauben

X

A 2 Siedewasserreaktor

lfd.
Nr.

Hebezeug zusätzliche
Anforde-

rungen nach
Abschnitt 4.2

erhöhte
Anforde-

rungen nach
Abschnitt 4.3

1 Reaktorgebäudekran,
ausgenommen
Reparaturhubwerk

X

2 Kran im Lager für neue
Brennelemente X

3 Hilfshub auf der BE-
Wechselanlage X

4 Winde zur Handhabung
bestrahlter Brennele-
mente im Lagerbecken

X

5 Traverse für RDB- und
RSB-Deckel und Flut-
kompensator

X

6 Traverse für Abschirm-
riegel über Reaktor- und
Absetzbecken

X

7 Traverse für Becken-
schütze X

8 Traverse für Dampfab-
scheider, Dampftrockner X

9 Traverse für Transport-
behälter für bestrahlte
Brennelemente im
Reaktorgebäude

X

10 Traverse für Transport-
behälter für unbestrahlte
UO2-Brennelemente
innerhalb des Reaktor-
gebäudes

X

11 Traverse für metallisches
Kontaminationsschutz-
hemd

X

12 Traverse für Spannvor-
richtung der RDB-
Deckelschrauben

X
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Anhang B

Lastfälle und Nachweise für Hebezeuge

B 1 Lastfälle und Nachweise für Krane, Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeeinrichtungen nach Abschnitt 6

B 1.1 Tragwerke

B 1.2 Hubwerke

B 1.3 Fahrwerke

B 1.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

B 2 Lastfälle und Nachweise für Krane, Winden, Laufkatzen und Lastaufnahmeeinrichtungen nach Abschnitt 7 und für
Brennelement-Wechselanlagen nach Abschnitt 8

B 2.1 Tragwerke

B 2.2 Hubwerke

B 2.3 Fahrwerke

B 2.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

B 3 Formelzeichen und Größen

B 1 Lastfälle und Nachweise für Krane, Winden, Laufkat-
zen und Lastaufnahmeeinrichtungen nach Abschnitt 6

B 1.1 Tragwerke

B 1.1.1 Montage- und Betriebslasten

Die Berechnung hat nach DIN 15 018-1 zu erfolgen.

B 1.2 Hubwerke

B 1.2.1 Auslegungsdaten

B 1.2.1.1 Ermittlung der Momente und Kräfte

(1) Für die Auslegung der Bauteile der Triebwerkskette,
beginnend bei der Betriebsbremse und endend mit der Seil-
trommel, sind die in der Tabelle B 1-1 aufgeführten Momente
zu ermitteln.

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswirkung
ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch KTA 3903
Anhang D Abschnitt D 3.1.

(2) Für die Berechnung der Momente �TM , �TB , �TO  und

�TSO  sind folgende Betriebszustände zugrunde zulegen und

für die jeweils zubetrachtende Schnittstelle zu berechnen:

a) Beschleunigen beim Heben:

( )�T T T T T T T
J

J JBS L R s R Mot L R
ab

ab an
= − + ⋅ ⋅ + − − ⋅

+








ϕ 2

(B 1-1)

wobei für TMot das größte während des stufenweisen
Hochschaltens des Motors entstehende Motormoment für
Antriebe mit Drehstrom-Schleifringläufermotoren anzuset-
zen ist. Wenn dieses genau bekannt ist, so ist dafür bei
automatischem Hochschalten durch Zeit- oder Frequenz-
relais das 2/3fache Motorkippmoment, bei Hochschalten
von Hand das Motorkippmoment einzusetzen. Für Antrie-
be mit Käfigläufermotoren ist das Anzugsmoment beim
Einschalten des Motors einzusetzen. Für geregelte Antrie-
be ist das durch die Strombegrenzung vorgegebene Mo-
tormoment einzusetzen.

b) Verzögern beim Senken:

( )�T T T T T T
J

J JBR L R s Bre L R
ab

ab an
= + + ⋅ − − ⋅

+
ϕ , (B 1-2)

mit ϕs = 2

Lastfall-
Nr.

Mo-
mente

Benennung Nachweisart

1 TM

�TM

Statisches Moment für die
maximale Montagelast

Dynamisches Moment für die
maximale Montagelast TM
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

2 TB

�TB

Statisches Moment für die
maximale Betriebslast

Dynamisches Moment für die
maximale Betriebslast TB
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

3 TO

�TO

Statisches Moment bei
Leerfahrten, wenn Eigenlast
vom halben Tragmittel plus
Lastaufnahmemittel plus An-
schlagmittel mehr als 30 %
der maximalen Last beträgt

Dynamisches Moment für
Eigenlast TO (größter Wert

aus �TBS , �TBR , �TAN )

4 TSO

�TSO

Maximales Moment im Son-
derlastfall, wie z.B. aus Ab-
nahmeprüfung, wiederkeh-
render Prüfung, Getriebepro-
belauf, gleichzeitiges Einfal-
len der Betriebs- und Zu-
satzbremse

Dynamisches Moment für
Sonderlast TSO

Betriebs-
festigkeits-
nachweis
und
statischer
Nachweis
für die erste
Stufe des
Kollektivs

Tabelle B 1-1: Momente

c) Anheben einer abgesetzten Last:

( )�T T TAN L R= + ⋅ψ (B 1-3)
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H i n w e i s :
Der Hublastbeiwert ψ wird entprechend der Einstufung der
Tragwerke gewählt.

Vorzeichenregel:

Als Vorzeichenregel gilt, daß die Drehmomente positiv einzu-
setzen sind, wenn sie an der zu berechnenden Triebwerks-
welle antriebseitig entgegen der Bewegungsrichtung wirken.

(3) Für nichtdrehende Maschinenteile zwischen Seiltrommel
und Last sind die Auslegungskräfte aus den vorgenannten
Momenten zu ermitteln.

B 1.2.1.2 Ermittlung der Spannungsspielzahl

(1) Für den Nachweis der Betriebsfestigkeit oder Dauerfes-
tigkeit sind die Spannungsspielzahlen wie folgt zu ermitteln:

a) für drehende Bauteile gilt:

U
h

s
Vi

i

i
i=

⋅
⋅

3600
(B 1-4)

$ $N U
n

ti i
i

iσ = ⋅ ⋅
60

(B 1-5)

�N U Zi i Schiτ ε= ⋅ ⋅ (B 1-6)

σσ −⋅⋅= iiii N̂hn60N (B 1-7)

τiN = 0, da die Spannung nur statisch auftritt. (B 1-8)

b) für nicht drehende Bauteile gilt:
�N U Z ki i Schi aσ = ⋅ ⋅ (B 1-9)

σiN = 0, da die Spannung nur statisch auftritt. (B 1-10)

Es sind einzusetzen für:
ε = 10
ka = 10

it̂ = 30 s, als Maximum, aber nur 50 % der Gesamtlauf-
zeit, wenn kein zusätzlicher Nachweis
erbracht wird

ZSchi = 10 bei Hubwerken mit Feinhub und bei geregel-
ten Antrieben

ZSchi = 20 bei sonstigen Antrieben

(2) Bei Kenntnis der tatsächlichen Beanspruchung innerhalb
eines Lastarbeitsspiels durch experimentelle Untersuchungen
oder durch zutreffende Abschätzung des Beanspruchungsge-
schehens mit geeigneten Rechenmodellen (z.B. Einbezie-
hung der durch Verlustarbeit aufgezehrten Schwingungsener-
gie, die dem System durch den Ankoppelstoß aufgeprägt
wird) darf der Betriebsfestigkeitsnachweis auf dieser Basis
erfolgen.

B 1.2.1.3 Ermittlung der Spannungskollektive (allgemein)

(1) Aus den ermittelten Momenten nach Tabelle B 1-1 und
den daraus resultierenden Kräften sind die Bauteilspannun-
gen zu errechnen und der Größe nach zu ordnen. Mit den
zugehörigen Spannungsspielzahlen ist das Spannungskollek-
tiv zu erstellen. Das erstellte Spannungskollektiv ist mit der
Bauteilwöhlerlinie (siehe Bild B 1-1) zu vergleichen.

Beispiele für die Ermittlung der Spannungskollektive sind in
[12] enthalten.

(2) Die Lage der Bauteilwöhlerlinie im Zeitfestigkeitsbereich,
die sich in einem Diagramm mit logarithmischer Aufteilung als
Gerade ergibt, ist durch die Werte für Nz und σx sowie ND und
σD zu bestimmen, wobei die Steigung nach folgender Glei-
chung zu ermitteln ist:

c = tan γ = 
Dx

ZD

loglog

NlogNlog

σ−σ
−

(B 1-11)

(3) Zum Nachweis der Betriebs- oder Dauerfestigkeit sind
die in den Bildern B 1-2 bis B 1-4 dargestellten Fälle A, B
oder C zugrunde zu legen:

a) Fall A: σ1 ≥ σD

Wenn keine der Kollektivstufen die verlängerte Zeitfestigkeits-
linie berührt oder überschreitet, ist σ  aus allen Kollektivstufen
zu berechnen.

b) Fall B: σ1  < σD

N1 < ND

Über ND hinausgehende Spannungsspielzahlen werden nicht
berücksichtigt. σ  ist aus den Kollektivstufen bis ND zu be-
rechnen.

c) Fall C: σ1 < σD

N1 ≥ ND

Dauerfestigkeitsberechnung mit σ1

(4) In den Fällen A und B ist eine schädigungsäquivalente
Beanspruchung (z.B. τσ ,k, ) nach der Hypothese der linearen
Schadenssakkumulation (Miner-Regel) nach folgender Formel
zu ermitteln:

( )
σ σ

σ σ

= ⋅



















∑
1

1

1
N

N

i i
c

i

D

c
/

/

(B 1-12)

B 1.2.2 Wellen, Achsen und ähnliche Bauteile

B 1.2.2.1 Bestimmung der Wöhlerlinie

(1) Bei Wellen, Achsen und ähnlichen Bauteilen ist die Lage
der Wöhlerlinie im Zeitfestigkeitsbereich bestimmt durch die
Dauerfestigkeit je nach Beanspruchung σD (Zug, Druck, Bie-
gung, Torsion) bei 5 x 106 Spannungsspielen (ND) und für σX
durch den Wert der Streckgrenze je nach Beanspruchung bei
1 x 104 Spannungsspielen (NZ). Die Dauerfestigkeit gilt für
eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 50 %. Für die Festle-
gung des einzusetzenden Wertes für die Streckgrenze ist das
Streckgrenzenverhältnis des vorliegenden Werkstoffs maß-
gebend. Dabei gilt:

a) wenn das Streckgrenzenverhältnis weniger als 0,7 beträgt,
ist der Wert der Streckgrenze ReH oder Rp0,2 zu verwen-
den,

b) bei einem Streckgrenzenverhältnis gleich oder größer als
0,7 darf der Wert der auf 0,7 x Rm begrenzten Zugfestig-
keit eingesetzt werden.

(2) Die Dauerfestigkeiten σD und τD sind wie folgt zu
bestimmen:

σ
σ

τ
τ

τ
σ

D
n

n
D

t

t
t

n

K K
wobei ist= = =, ,

3
(B 1-13)

(Schubspannungen aus Querkräften sind gegebenenfalls zu
berücksichtigen)

(3) Werkstoffkennwerte, Kerbwirkungszahl, Rauhigkeitsfak-
tor, Formzahl und Größenfaktor sind der Literatur [1], [3], [4],
[5], [6] und [7] zu entnehmen. Andere Werkstoffe dürfen
verwendet werden, wenn die erforderlichen Werte gewähr-
leistet und nachgewiesen werden.
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Bild B 1-1: Spannungskollektive

σ

σ
σ

σ

σ

ges

D

x

1

Z D

1

log (   )

N

NNN log (N)

Bild B 1-2: Wöhlerlinie für Fall A
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Bild B 1-3: Wöhlerlinie für Fall B

σ

σ

σ

σ

Z 1

1

D

D

x

N

log (   )

N N log (N)

Bild B 1-4: Wöhlerlinie für Fall C

B 1.2.2.2 Sicherheiten für Wellen, Achsen und ähnliche
Bauteile

Die in Tabelle B 1-2 angegebenen Sicherheiten sind einzu-
halten.

Nachweis Belastungs-
art

Gleichung für
Sicherheitsnachweis

Erforderliche
Sicherheit
für zusätzli-
che Anforde-
rungen nach
Abschnitt 6

( )ν σ σ ασ1 1= ⋅x kn/ ≥ 1,25Statische
Festigkeit
1)

erste Stufe
des Kollek-
tivs ( )ν τ τ ατ1 1= ⋅St k t/ ≥ 1,25

ν σ σσ = D / ≥ 2,0Betriebs-
festigkeit

Kollektiv
Fall A oder B

ν τ ττ = D / ≥ 2,0

σ
σ

τ
τ ν

n

D

t

D







 +







 ≤







2 2 210, ≥ 2,0

ν σ σσ = D / 1 ≥ 2,0Dauer-
festigkeit

erste Kollek-
tivstufe Fall C

ν τ ττ = D / 1 ≥ 2,0

σ
σ

τ
τ ν

1
2

1
2 2

10

D D







 +







 ≤ 





, ≥ 2,0

1) Gilt nur für Hubwerke; für nichtdrehende Bauteile entfallen die
Formzahlen, die erforderliche Sicherheit wird ≥ 1,5, wobei für σx
Reh oder Rp0,2 einzusetzen ist.

Tabelle B 1-2: Sicherheiten für Wellen, Achsen und ähnliche
Bauteile

B 1.2.2.3 Nachweise für Paßfedern

(1) Die zulässige Flächenpressung für die Paarung mit
Welle oder Nabe darf bei einer Paßfeder betragen:
pzul = 0,4 ⋅ Rp0,2 (ReH)

und bei zwei Paßfedern:
pzul = 0,3 ⋅ Rp0,2 (ReH)

(2) Bei gehärteter Paßfederverbindung darf die zulässige
Flächenpressung bei einer Paßfeder betragen:
pzul = 0,5 ⋅ Rp0,2 (ReH)

und bei zwei Paßfedern:
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pzul = 0,4 ⋅ Rp0,2 (ReH)

(3) Die zulässigen Flächenpressungen gelten für Belastun-
gen aus Betriebs- oder Montagelast mit statischem Moment.
Für den Sonderlastfall dürfen diese Werte um 50 % erhöht
werden.

(4) Keilwellen und Zahnwellenverbindungen sind nach De-
cker [4] nachzuweisen, wobei die zulässige Flächenpressung
nach Gleichung pzul = 0,4 ⋅ Rp0,2 (ReH) nicht überschritten
werden darf.

B 1.2.3 Zahnräder

B 1.2.3.1 Ermittlung der wirksamen Spannungen und Be-
stimmung der Belastbarkeitslinie

(1) Die Zahnräder dürfen mit den nachfolgenden Anforde-
rungen mit dem Berechnungsverfahren nach DIN 3990-11
oder mit dem Berechnungsverfahren nach Niemann [2] be-
stimmt werden.

(2) Aus den Momentenstufen sind für beide Berechnungs-
verfahren die Spannungsstufen für Zahnräder (Zahnfuß-
spannung und Flankenpressung) zu berechnen und die ent-
sprechenden Lastwechselzahlen diesen Stufen zuzuordnen.

(3) Beim Berechnungsverfahren nach DIN 3990-11 sind die
wirksame Zahnfußspannung σF und die Flankenpressung σH
für jede Spannungsstufe zu bestimmen, sofern sie für die
Betriebs- und Dauerfestigkeit entsprechend den in Abschnitt
B 1.2.1.3 genannten Fällen erforderlich sind.

(4) Wird das Berechnungsverfahren nach Niemann [2] für
die Bestimmung der Zahnräder angewendet, dann ist wie folgt
vorzugehen:

Für die Zahnräder ist nach Niemann [2] die wirksame Zahn-
fußspannung σW und die wirksame Flächenpressung kW
unter Beachtung der nachfolgenden Ergänzungen zum Trag-
fehlerbeiwert CT für jede Spannungsstufe zu errechnen, so-
fern sie für die Betriebs- oder Dauerfestigkeit entsprechend
den in Abschnitt B 1.2.1.3 genannten Fällen erforderlich ist.

a) Für vergütete und gasnitrierte Zahnräder ist mit einem
Tragfehlerbeiwert CT = 1,7, für flamm- und einsatzgehär-
tete Zahnräder mit CT = 1,5 zu rechnen. Wird mit anderen
CT-Werten gerechnet, so ist die Richtigkeit der Annahme
durch Rechnung oder Versuch nachzuweisen.

b) Für den rechnerischen Nachweis darf Niemann [2] Tafel
117/1 herangezogen werden. Der hierbei einzusetzende
wirksame Flankenrichtungsfehler fRW darf z.B. nach der
dort auf Seite 114 angegebenen Gleichung ermittelt wer-
den, in die für den Flankenrichtungsfehler fR das 1,4fache
der Flankenlinienabweichung fHß nach DIN 3962-2 für das
Ritzel einzusetzen ist. Der Faktor 1,4 berücksichtigt
die wahrscheinliche Flankenlinienabweichung aus den
fHß-Werten von Ritzel und Rad. Die zugrunde gelegte Ver-
zahnungsqualität ist nachzuweisen. Für vergütete Räder
ist von parabelförmiger für oberflächengehärtete Räder
von linearer Lastverteilung auszugehen. Die Berechnung
hat z.B. nach Dudley/Winter [10] oder nach FVA [11] zu
erfolgen. Das gleiche gilt für fliegend angeordnete Ritzel
oder Räder.

c) Wenn die Lagerung der Getriebevorgelege auf der Trag-
konstruktion vorgenommen wird, so ist hierfür stets nach-
zuweisen, daß das der Berechnung zugrunde gelegte und
den CT-Wert bestimmende Tragbild vorhanden ist.

(5) Über den festgelegten Spannungsstufen ist für beide
Berechnungsverfahren die Belastbarkeitslinie einzutragen.

(6) Wird das Berechnungsverfahren nach DIN 3990-11 für
die Bestimmung der Zahnräder angewendet, dann ist wie folgt
vorzugehen:

a) Die Belastbarkeitsgrenzen für den Zeit- und Dauerfestig-
keitsbereich sind nach DIN 3990-11 zu bestimmen. Die

Belastbarkeitslinie nach DIN 3990-11 für eine „gewisse
Grübchenbildung“ darf nicht verwendet werden.

b) Die Werkstoffkennwerte sind der Tabelle B 1-3 zu ent-
nehmen unter Berücksichtigung der Werkstoffqualität MQ
nach DIN 3990-5. Andere Werkstoffkennwerte dürfen ver-
wendet werden, wenn nachgewiesen ist, daß diese Werte
die gleichen Anforderungen wie die Qualitätsstufe MQ er-
füllen.

(7) Wird das Berechnungsverfahren nach Niemann [2] für
die Bestimmung der Zahnräder angewendet, dann ist wie folgt
vorzugehen:

a) Die Belastbarkeitslinie für die Zahnfuß- oder die Zahnflan-
kentragfähigkeit (Grübchenbildung) ist wie folgt zu
bestimmen:

aa) Die Zahnfußdauerfestigkeit σD oder die Dauerfestig-
keit kD für die Flankenpressung verläuft ab dem Wert
für die Spannungsspielzahl ND als waagerechte Ge-
rade in den Dauerfestigkeitsbereich. Die Gleichung für
σD ist aus Niemann [2] Tafel 121/2 und die Gleichung
für kD aus Niemann [2] Tafel 121/1 zu entnehmen,
wobei zusätzlich der Einfluß der Oberflächenbe-
schaffenheit durch einen Rauhigkeitsfaktor yR zu be-
rücksichtigen ist.
kD = yG ⋅ yH ⋅ yS ⋅ yV ⋅ yR ⋅ k0 (B1-14)

ab) Die Zeitfestigkeitsgerade ist durch die Spannungs-
spielzahl NZ und für σX der Wert der zugehörigen ma-
ximalen Zeitfestigkeit max σZ oder durch max kZ fest-
gelegt. Für den Bereich N kleiner als oder gleich NZ
verläuft die Belastbarkeitslinie als waagerechte Gera-
de mit den Werten max σZ oder max kZ. Die Größe
von max σZ ergibt sich aus:
max σZ = yσ ⋅ σD (B 1-15)

ac) Der Wert für max kZ ist zu ermitteln aus:
max kZ = yK ⋅ yG ⋅ yH ⋅ k0 (B 1-16)

ad) Abhängig von der Art der Beanspruchung, dem Werk-
stoff und der Wärmebehandlung sind die in der Ta-
belle B 1-4 aufgeführten Werte zur Festlegung der
Belastbarkeitslinie einzuhalten, wobei yσ und yK Le-
bensdauerfaktoren darstellen.

ae) Die Werkstoffkennwerte σ0 der Zahnfußdauerfestig-
keit und k0 der Dauerfestigkeit für Flankenpressung
sind der Tabelle B 1-5 zu entnehmen. Andere Werk-
stoffe dürfen verwendet werden, wenn die geforderten
Werkstoffkenndaten nachgewiesen und gewährleistet
werden.

b) Der Rauhigkeitsfaktor yR ist aus der Gleichung zu
bestimmen:

yR = ZR
2 (B 1-17)

Im Bild B 1-5 sind Kurven des Faktors ZR abhängig von
Rz100 aufgetragen. Das Bild gilt für ein Zahnradpaar mit
Achsabstand a = 100 mm und einem Ersatzkrümmungs-
radius im Wälzpunkt von  ρred = 10 mm.

Die gemittelte Rauhtiefe Rz ist nach Gleichung (B 1-18) zu
bestimmen. Die ermittelten Rauhtiefen des Ritzels Rz1 und
des Rades Rz2 sind Mittelwerte der an mehreren Zahn-
flanken gemessenen Rauhtiefenwerte R1.

2
RR

R 2z1z
z

+= (B 1-18)

H i n w e i s :
Die gemittelte Rauhtiefe wird für die Werte Rz1 und Rz2 von Ritzel
und Rad bestimmt, und zwar für den Zustand nach der Herstel-
lung einschließlich besonderer Einlaufbehandlung oder eines
Einlaufprozesses (als Teil des Fertigungsprogramms), wenn da-
durch die Oberfläche geglättet wird, und ebenfalls einschließlich
eines Einlaufs unter Betriebsbedingungen, wenn dies als sicher
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angenommen werden kann (wie aufgrund des Lastkollektivs bei
einigen Kranen und Hebezeugen).

Wenn die Rauhigkeit als Ra-Wert gegeben ist, darf die
folgende Näherungsgleichung verwendet werden:

6
R

R z
a ≈ (B 1-19)

Die gemittelte relative Rauhtiefe (bezogen auf einen
Achsabstand von a = 100 mm) ist wie folgt zu bestimmen:

3/1
2z1z

100z a
100

2
RR

R 




⋅+= (B 1-20)

H i n w e i s :
Ergebnisse liegen für ρred von 7 bis 10 mm vor. Da ρred eine linea-
re Funktion von a ist, kann nach dem heutigen Stand diese Glei-
chung angesetzt werden.

DauerfestigkeitWerkstoffart
und

Behandlung

Bezeichnung und
Wärmebehandlungsdurchmesser

d in mm

Zugfestigkeit Rm
in N/mm2

(in der Zeichnung
angegeben)

Härte
(HRC oder HV)

Mindesthärte
HV σFE

in N/mm2
σH lim

in N/mm2

  16 < d ≤   40   650 ≤ Rm ≤   800 215 460 590C 45 E+QT
(W.-Nr. 1.1191)   40 < d ≤ 100   630 ≤ Rm ≤   780 205 445 575

100 < d ≤  250   590 ≤ Rm ≤   740 190 415 535

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 300 570 60042 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100 270 510 540

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950 240 455 480Vergüteter
Stahl 160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900  225 425 450

  16 < d ≤   40 1250 ≤ Rm ≤ 1450 350 690 71530 CrNiMo 8 +QT
(W.-Nr. 1.6580)   40 < d ≤ 100 1100 ≤ Rm ≤ 1300 310 605 630

100 < d ≤ 160 1000 ≤ Rm ≤ 1200 280 550 570

160 < d ≤ 250   900 ≤ Rm ≤ 1100 250 495 515

250 < d ≤ 500   850 ≤ Rm ≤ 1000 235 470 485

16 MnCr 5 HH BG (W.-Nr. 1.7131)   650 ≤ Rm ≤   950 3) 720 860 1470

20 MnCr 5 HH BG (W.-Nr. 1.7147)   800 ≤ Rm ≤ 1100 3) 720 860 1470Einsatzgehär-
teter Stahl

17 CrNiMo 6 HH BG (W.-Nr. 1.6587)   950 ≤ Rm ≤ 1250 3)
HRC 58 ± 2

740 1000 1500

18 CrNi 8 HH BG (W.-Nr. 1.5920) 1080 ≤ Rm ≤ 1330 3) 740 1000 1500

          d ≤   16 Rm ≥ 620C 45 E+N
(W.-Nr. 1.1191)   16 < d ≤ 100 Rm ≥ 580 530 500 1035

100 < d ≤ 250 Rm ≥ 560

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 HRC 53 ± 2
Flammumlauf-
gehärteter
Stahl

42 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950
530 600 1120

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900

          d ≤   16 Rm ≥  620C 45 E+N
(W.-Nr. 1.1191)   16 < d ≤ 100 Rm ≥ 580 560 1035

100 < d ≤ 250 Rm ≥ 560

460 1)

285 2)

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 HRC 53 ± 2
Induktions-
gehärteter
Stahl

42 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950 610
605 1)

375 2) 1120

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 120042 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950
560 ≤ HV ≤ 620 560 625 1070

Gasnitrierter
Stahl (lang-
zeitnitriert)

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900

1) Zahngrund mitgehärtet
2) Zahngrund nicht gehärtet
3) Zugversuch am blindgehärteten Probestab mit 63 mm Durchmesser

Tabelle B 1-3: Werkstoffkennwerte für die Berechnung von Zahnrädern, Materialqualität MQ, nach DIN 3990-5
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Werkstoffart
und Behandlung

Zahnfuß-
tragfähigkeit

Zahnflanken-
tragfähigkeit

ND NZ yσ ND NZ yK

Vergüteter Stahl 3⋅106 104 2,5 5⋅107 105 2,56

Einsatzgehärte-
ter, induktiv ge-
härteter oder
umlaufgehärteter
Stahl

3⋅106 103 2,5 5⋅107 105 2,56

Gasnitrierter
Stahl

3⋅106 103 1,6 2⋅106 105 1,69

Tabelle B 1-4: Werte zur Festlegung der Belastbarkeitslinie

=
=

= 2

0

2

2

2

0

0

0
2

0

N/mm19,0

N/mm

k

k

N/mm

k

k

14,0

15,5

23,0

N/mm

76 8 1095

0,8

1 2 43

1,1

1,0
k N/mm27,5

131211

0,9

14

R

R

Z

z100

≤

≤

Bild B 1-5: Abhängigkeit des Faktors ZR von der gemittelten
relativen Rauhtiefe Rz100

DauerfestigkeitWerkstoffart
und

Behandlung

Bezeichnung und
Wärmebehandlungsdurchmesser

d in mm

Zugfestigkeit Rm
in N/mm2

(in der Zeichnung
angegeben)

Härte
(HRC oder HV)

Mindesthärte
HV k0

in N/mm2
σ0

in N/mm2

  16 < d ≤   40   650 ≤ Rm ≤   800 215 4,2 235C 45 E+QT
(W.-Nr. 1.1191)   40 < d ≤ 100   630 ≤ Rm ≤   780 205 4,0 230

100 < d ≤  250   590 ≤ Rm ≤   740 190 3,5 220

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 300 9,0 32042 CrMo 4+QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100 270 8,5 310

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950 240 7,8 300Vergüteter
Stahl 160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900


225 7,3 290

  16 < d ≤   40 1250 ≤ Rm ≤ 1450 350 13,0 39030 CrNiMo 8+QT
(W.-Nr. 1.6580)   40 < d ≤ 100 1100 ≤ Rm ≤ 1300 310 12,0 370

100 < d ≤ 160 1000 ≤ Rm ≤ 1200 280 11,1 350

160 < d ≤ 250   900 ≤ Rm ≤ 1100 250 10,0 340

250 < d ≤ 500   850 ≤ Rm ≤ 1000 235 9,5 320
16 MnCr 5 HH BG (W.-Nr. 1.7131)   650 ≤ Rm ≤   950 3) 720 50 420
20 MnCr 5 HH BG (W.-Nr. 1.7147)   800 ≤ Rm ≤ 1100 3) 720 50 420Einsatzge-

här-teter
Stahl

17 CrNiMo 6 HH BG (W.-Nr. 1.6587)   950 ≤ Rm ≤ 1250 3) HRC 58 ± 2
740 50 470

18 CrNi 8 HH BG (W.-Nr. 1.5920) 1080 ≤ Rm ≤ 1330 3) 740 50 470

          d ≤   16 Rm ≥  620C 45 E+N
(W.-Nr. 1.1191)   16 < d ≤ 100 Rm ≥ 580 530 23 284

100 < d ≤ 250 Rm ≥ 560

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 HRC 53 ± 2
Flammum-
lauf-
gehärteter
Stahl

42 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950

560 27 340

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900

          d ≤   16 Rm ≥  620C 45 E+N
(W.-Nr. 1.1191)   16 < d ≤ 100 Rm ≥ 580 560 23

100 < d ≤ 250 Rm ≥ 560

260 1)

160 2)

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 1200 HRC 53 ± 2
Induktions-
gehärteter
Stahl

42 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950
610 27

340 1)

210 2)

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900

  16 < d ≤   40 1000 ≤ Rm ≤ 120042 CrMo 4 +QT
(W.-Nr. 1.7225)   40 < d ≤ 100   900 ≤ Rm ≤ 1100

100 < d ≤ 160   800 ≤ Rm ≤   950
560 ≤ HV ≤ 620 560 27 350

Gasnitrierter
Stahl (lang-
zeitnitriert)

160 < d ≤ 250   750 ≤ Rm ≤   900
1) Zahngrund mitgehärtet
2) Zahngrund nicht gehärtet
3) Zugversuch am blindgehärteten Probestab mit 63 mm Durchmesser

Tabelle B 1-5: Werkstoffkennwerte für die Berechnung von Zahnrädern nach Niemann [2]
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Nachweis Belastungsart Gleichung für Sicherheitsnachweis Erforderliche Sicherheit für zusätzliche
Anforderungen nach Abschnitt 6

1
min

F

FG
F max

σ
σ

=σ ≥ 1,40
Statische
Festigkeit

erste Stufe des
Kollektivs

1
1min

H

HG
H maxS

σ
σ

= ≥ 1,12

Nur nachzuweisen, wenn Nges < NZ ist

F

FG
Fmin

S
σ
σ

= ≥ 1,57Betriebs-
festigkeit

Kollektiv
Fall A oder B

H

HG
Hmin

S
σ
σ

= ≥ 1,12

1
min

F

FG
FS

σ
σ= ≥ 1,57

Dauerfestigkeit erste Kollektiv-
stufe Fall C

1
min

H

HG
HS

σ
σ= ≥ 1,12

Tabelle B 1-6: Sicherheiten für Zahnräder nach DIN 3990-11

Nachweis Belastungsart Gleichung für Sicherheitsnachweis Erforderliche Sicherheit für zusätzliche
Anforderungen nach Abschnitt 6

1

zmax
1 σ

σ=νσ ≥ 1,35
Statische
Festigkeit

erste Stufe des
Kollektivs

1

z
k k

k
max

1
=ν ≥ 1,25

Nur nachzuweisen, wenn Nges < NZ ist

σ
σ=νσ D

≥ 2,0Betriebs-
festigkeit

Kollektiv
Fall A oder B

k

kD
k =ν ≥ 1,3

1

D

σ
σ=νσ ≥ 2,0

Dauerfestigkeit erste Kollektiv-
stufe Fall C

1

D
k k

k=ν ≥ 1,3

Tabelle B 1-7: Sicherheiten für Zahnräder nach Niemann [2]

B 1.2.3.2 Sicherheiten für Zahnräder

(1) Bei der Berechnung der Zahnräder nach DIN 3990-11
sind die in Tabelle B 1-6 angegebenen Sicherheiten einzu-
halten.

(2) Wird das Berechnungsverfahren nach Niemann [2] für
die Bestimmung der Zahnräder angewendet, dann sind die in
Tabelle B 1-7 angegebenen Sicherheiten einzuhalten.

B 1.2.4 Seiltriebe

(1) Der Seiltrieb ist nach DIN 15 020-1 zu berechnen.

(2) Die Spannung in der Seiltrommelwand ist wie folgt zu
bestimmen:

ν
<

⋅
=σ 2,0pmax R

sh
S

(B 1-21)

mit der Sicherheit v ≥ 1,5.

(3) Eine genaue Nachrechnung nach den in [8] und [9]
angegebenen Verfahren ist zulässig.

B 1.3 Fahrwerke

B 1.3.1 Berechnung der Laufräder

(1) Die Berechnung der Laufräder aus Stahl hat nach
DIN 15 070 mit den Radkräften aus den häufigsten Betriebs-
stellungen und Betriebslast zu erfolgen.

(2) Für Montage- und Sonderlasten kann die Hertzsche
Pressung (Zylinder/Ebene) mit den maximalen Radkräften
nach der Gleichung (B 1-22) nachgewiesen werden:

( )
m

1

5
max

Hmax R85,1
r2k

2
d

101,2R
418,0p ⋅≤

⋅−⋅

⋅⋅⋅= (B 1-22)

wobei die Anzahl der Überrollungen nicht größer als 5000
sein darf und d der Laufraddurchmesser in mm ist.

B 1.3.2 Berechnung der Laufradachsen und Laufradwellen

(1) Die Berechnung der Laufradachsen und Laufradwellen
hat mit den Radkräften aus den häufigsten Betriebsstellungen
und Betriebslast für die Lastfälle H und HZ nach den DIN-
Berechnungsgrundsätzen für Triebwerke in Hebezeugen [7]
zu erfolgen.
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(2) Für Montage- und Sonderlasten hat die Berechnung der
Laufradachsen und Laufradwellen für den Lastfall HS nach
den DIN-Berechnungsgrundsätzen für Triebwerke in Hebe-
zeugen [7] zu erfolgen.

B 1.3.3 Berechnung der Wälzlager

Für die Berechnung der Wälzlager sind die Berechnungs-
grundlagen der Wälzlagerhersteller anzuwenden. Die Bean-
spruchungen sind nach DIN 15 071 zu ermitteln.

B 1.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

B 1.4.1 Tragmittel

B 1.4.1.1 Lasthaken

Falls keine Lasthaken nach DIN 15 401-1 und DIN 15 401-2
oder DIN 15 402-1 und DIN 15 402-2 verwendet werden, ist
der Nachweis in Anlehnung an DIN 15 400 zu führen.

B 1.4.1.2 Lasthakenaufhängung

(1) Für die Lasthakentraverse sind die Nachweise gemäß
Abschnitt B 1.2 zu führen.

(2) Falls keine Lasthakenmutter nach DIN 15 413 verwendet
wird, ist der Nachweis in Anlehnung an DIN 15 400 zu führen.

(3) Für statisch beanspruchte Wälzlager (geringe Schwenk-
bewegungen) ist der Nachweis gemäß den Berechnungs-
grundlagen der Lagerhersteller mit statischer Last zu führen.

B 1.4.1.3 Greifer, Traversen und Gehänge

Die Nachweise sind für Tragwerke gemäß Abschnitt B 1.1 und
für Maschinenteile gemäß Abschnitt B 1.2 zu führen.

B 1.4.1.4 Ober- und Unterflaschen

(1) Die Ermittlung der Auslegungskräfte für den Eignungs-
nachweis nach KTA 3903 ist für Seilrollen nach Abschnitt
B 1.2 vorzunehmen.

(2) Für statisch beanspruchte Wälzlager mit geringen
Schwenkbewegungen ist der Nachweis nach den Be-
rechnungsgrundlagen der Lagerhersteller mit statischer Last
zu führen.

(3) Die Nachweise sind für Tragwerke gemäß Abschnitt
B 1.1 und für Maschinenteile gemäß Abschnitt B 1.2 zu füh-
ren.

B 1.4.1.5 Schraubenverbindungen

(1) Der allgemeine Spannungsnachweis ist für Schrauben-
verbindungen mit zusätzlicher Zugbeanspruchung nach
VDI 2230 Blatt 1 zu führen. Hierbei sind folgende Anforderun-
gen einzuhalten:

a) Der Ausnutzungsgrad der Streckgrenzenspannung beim
Anziehen ist auf 0,7 zu begrenzen,

b) der Ausnutzungsgrad der Streckgrenzenspannung infolge
betriebsbedingter Schraubenzusatzkräfte ist auf 0,1 zu
begrenzen.

(2) Der Betriebsfestigkeitsnachweis als Dauerfestigkeits-
nachweis ist nach VDI 2230 Blatt 1 zu führen. Hierbei ist eine
Sicherheit von mindestens 2,0 gegen die Dauerfestigkeit des
Gewindes einzuhalten.

(3) Ein Zeitfestigkeitsnachweis für Schraubenverbindungen
ist in Anlehnung an Abschnitt B 1.2.2 zu führen, wobei die
Lage der Ermüdungskurve im Zeitfestigkeitsbereich zu be-
gründen ist. Es ist eine Sicherheit von mindestens 2,0 gegen
Versagen durch Ermüdung nachzuweisen.

B 1.4.2 Lastaufnahmemittel

Für Lastaufnahmemittel gelten die Festlegungen des Ab-
schnittes B 1.4.1.

B 2 Lastfälle und Nachweise für Krane, Winden, Laufkat-
zen und Lastaufnahmeeinrichtungen nach Abschnitt 7
und für Brennelement-Wechselanlagen nach Ab-
schnitt 8

B 2.1 Tragwerke

B 2.1.1 Montage- und Betriebslasten

Die Berechnung hat nach DIN 15 018-1 zu erfolgen.

B 2.1.2 Sonderlastfall Lastumlagerung

Die bei der Lastumlagerung infolge Ausfalls eines Bauteils
innerhalb der doppelten Triebwerkskette auftretende Belas-
tung ist als Sonderlast nach DIN 15 018-1 (Sonderlastfall HS)
zu berechnen. Hierbei sind die anzusetzenden Belastungen
aus dem Nachweis gemäß Abschnitt B 2.2 zu entnehmen.

B 2.2 Hubwerke

B 2.2.1 Auslegungsdaten

B 2.2.1.1 Ermittlung der Momente und Kräfte

(1) Für die Auslegung der Bauteile der Triebwerkskette,
beginnend bei der Betriebsbremse und endend mit der Seil-
trommel, sind die in den Tabellen B 2-1 und B 2-2 aufge-
führten Momente zu ermitteln.

H i n w e i s :
Bei Verwendung von Systemen zur Erfassung der Bremswirkung
ohne Prüflast als wiederkehrende Prüfung siehe auch KTA 3903
Anhang D Abschnitt D 3.1.

(2) Für die Berechnung der Momente TM, 
BT̂ , 

OT̂ , 
SOT̂  und

1BST̂  sind die Betriebszustände gemäß B 1.2.1.1 (2) zugrunde

zu legen. Die Momente sind für die jeweils zu betrachtende
Schnittstelle zu berechnen. Das Moment 

1BAST̂  ist aus der

Lastumlagerungsanalyse mit maximaler Betriebslast zu er-
mitteln.

Zur Ermittlung von 2BAST̂  ist der Triebstrang durch ein geeig-

netes Modell abzubilden und dessen dynamisches Verhalten
nach Stenkamp [12] oder unter Verwendung eines numeri-
schen Simulationsverfahrens prüffähig auszuweisen. Für die
Dämpfung kann D = 0,05 eingesetzt werden, sofern für den
Einzelfall kein Nachweis geführt wird.

Für die Federrate gilt Ci = 
NG
1

, wobei Ci die Federrate einer

Feder in Nm/rad und NG die Torsionsnachgiebigkeit in
rad/Nm ist. Die Formeln zur Berechnung der Torsionsnach-
giebigkeit sind für typische Getriebebauteile der Tabelle B 2-3
zu entnehmen.

(3) Für nichtdrehende Maschinenteile zwischen Seiltrommel
und Last sind die Auslegungskräfte aus den vorgenannten
Momenten zu ermitteln.

(4) Der Hublastbeiwert ist mit dem 1,25fachen Wert einzu-
setzen, wenn zwischen Seiltrommel und Last nicht redun-
dante Bauteile vorgesehen werden.

B 2.2.1.2 Ermittlung der Spannungsspielzahl

Für den Nachweis der Betriebsfestigkeit oder der Dauerfes-
tigkeit sind die Spannungsspielzahlen nach Abschnitt
B 1.2.1.2 zu ermitteln.
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B 2.2.1.3 Ermittlung der Spannungskollektive (allgemein)

Aus den ermittelten Momenten nach den Tabellen B 2-1 oder
B 2-2 und den daraus resultierenden Kräften sind die Bauteil-
spannungen zu errechnen und der Größe nach zu ordnen. Mit
den zugehörigen Spannungsspielzahlen ist das Spannungs-
kollektiv zu erstellen. Das erstellte Spannungskollektiv ist mit
der Bauteilwöhlerlinie entsprechend Abschnitt B 1.2.1.3 zu
vergleichen.

B 2.2.2 Wellen, Achsen und ähnliche Bauteile

B 2.2.2.1 Bestimmung der Wöhlerlinie

Es gelten die Festlegungen des Abschnitts B 1.2.2.1.

Lastfall-
Nr.

Mo-
mente

Benennung Nachweisart

1 TM

�TM

Statisches Moment für die
maximale Montagelast

Dynamisches Moment für die
maximale Montagelast TM
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

2 TB

�TB

Statisches Moment für die
maximale Betriebslast

Dynamisches Moment für die
maximale Betriebslast TB
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

3 TO

�TO

Statisches Moment bei
Leerfahrten, wenn Eigenlast
vom halben Tragmittel plus
Lastaufnahmemittel plus An-
schlagmittel mehr als 30 %
der maximalen Last beträgt

Dynamisches Moment für
Eigenlast TO (größter Wert

aus �TBS , �TBR , �TAN )

4 TSO

�TSO

Maximales Moment im Son-
derlastfall, wie z.B. aus Ab-
nahmeprüfung, wiederkeh-
render Prüfung, Getriebepro-
belauf, gleichzeitiges Einfal-
len der Betriebs- und Zu-
satzbremse

Dynamisches Moment für
Sonderlast TSO

5 TBS1

�TBS1

Statisches Moment aus der
gesamten Betriebslast inner-
halb einer Triebwerkskette
(zweite Triebwerkskette nicht
mittragend)

Dynamisches Moment aus
der gesamten Betriebslast
innerhalb einer Triebwerks-
kette (zweite Triebwerkskette
nicht mittragend)
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

Betriebs-
festigkeits-
nachweis
und
statischer
Nachweis
für die erste
Stufe des
Kollektivs

6 $TBAS1
Dynamisches Moment aus
der Lastumlagerung mit
Betriebslast innerhalb einer
Triebwerkskette

Statischer
Nachweis

Tabelle B 2-1: Momente für doppelte Triebwerkskette

Lastfall-
Nr.

Mo-
mente

Benennung Nachweisart

1 TM

�TM

Statisches Moment für die
maximale Montagelast

Dynamisches Moment für die
maximale Montagelast TM
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

2 TB

�TB

Statisches Moment für die
maximale Betriebslast

Dynamisches Moment für die
maximale Betriebslast TB
(größter Wert aus
�TBS , �TBR , �TAN )

3 TO

�TO

Statisches Moment bei
Leerfahrten, wenn Eigenlast
vom halben Tragmittel plus
Lastaufnahmemittel plus An-
schlagmittel mehr als 30 %
der maximalen Last beträgt

Dynamisches Moment für
Eigenlast TO (größter Wert

aus �TBS , �TBR , �TAN )

4 TSO

�TSO

Maximales Moment im Son-
derlastfall, wie z.B. aus Ab-
nahmeprüfung, wiederkeh-
render Prüfung, Getriebepro-
belauf, gleichzeitiges Einfal-
len der Betriebs- und Zu-
satzbremse

Dynamisches Moment für
Sonderlast TSO

5 $TBAS2
Dynamisches Moment aus
der Schwingwirkung der Si-
cherheitsbremse für den hier
maßgebenden Betriebslast

Betriebs-
festigkeits-
nachweis
und
statischer
Nachweis
für die erste
Stufe des
Kollektivs

6 $TBAS1
Dynamisches Moment aus
der Lastumlagerung mit
Betriebslast innerhalb einer
Triebwerkskette

Statischer
Nachweis

Tabelle B 2-2: Momente für Triebwerkskette mit
Sicherheitsbremse
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Skizze Formel

1. Welle

d

NG
l

G d
=

⋅
⋅ ⋅
32

4π
G : Gleitmodul
l : Wellenlänge

2. Hülse
id d ( )

NG
l

G d d d
=

⋅

⋅ ⋅ ⋅ −





32

14
1

4π /

3. Welle mit Paßfedernut

b

t

d
 

α⋅
⋅π⋅
⋅=

4dG

l32
NG

_____________

( )
( ) ( )

( )α
π

π σ ψ

π σ ψ ψ π σ ψ ψ σ

π σ ψ
=

⋅

− ⋅ ⋅
−

⋅ ⋅ +
−

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ − ⋅ ⋅

















32

4 32

1

12

1

4 4

3

4

4 2 2 2

2

_____________

( )
( ) ( )

α
π

π σ ψ

π σ ψ ψ σ ψ ψ σ
=

⋅

− ⋅ ⋅
−

⋅ ⋅ +
−

⋅ ⋅ − ⋅













32

8 32

1

6

1

2

3

2 4

4 2 2 2

σ = t/b
ψ = b/d

4. Keilwelle

d

b

D

α⋅
⋅π⋅
⋅=

4dG

l32
NG

( ) ( )[ ]α π β δ= − ⋅ ⋅ −1 1 1 4
2

/ /z

β = b/d
δ = D/d
l : Wellenlänge

z : Anzahl der Keile

5. Paßfederverbindung

t

b

d

tbd

4,6
NG

2 ⋅⋅
=

d,b,t in mm

6. Keilwellenverbindung

t

d

b ztbd

4
NG

2 ⋅⋅⋅
=

d,b,t in mm

7. Zahnkupplung

t

D

b α⋅
β⋅⋅⋅

=
tbD

4
NG

2

α = (3 bis 4) β = (4 bis 5) für z = (6 bis 8)

d,b,t in mm

z : Anzahl der Zähne

8. Zahnradstufe (Stahl)

r b K
cosrb

1
NG

22
⋅

α⋅⋅⋅
=

K = 6 ⋅ 10-2 Geradverzahnung
K = 3,6 ⋅ 10-2 Spiralverzahnung
K = 4,4 ⋅ 10-2 Innenverzahnung

α : Eingriffswinkel

b, r in mm

Tabelle B 2-3: Formeln zur Berechnung der Torsionsnachgiebigkeit NG [rad/Nm] typischer Getriebebauteile
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B 2.2.2.2 Sicherheiten für Wellen, Achsen und ähnliche
Bauteile

Die in Tabelle B 2-4 angegebenen Sicherheiten sind einzu-
halten.

B 2.2.2.3 Nachweise für Paßfedern

Es gelten die Festlegungen des Abschnitts B 1.2.2.3.

B 2.2.3 Zahnräder

B 2.2.3.1 Ermittlung der wirksamen Spannungen und Be-
stimmung der Belastbarkeitslinie

Es gelten die Anforderungen des Abschnitts B 1.2.3.1.

B 2.2.3.2 Sicherheiten für Zahnräder

(1) Bei der Berechnung der Zahnräder nach DIN 3990-11
sind die in Tabelle B 2-5 angegebenen Sicherheiten einzu-
halten.

(2) Wird das Berechnungsverfahren nach Niemann [2] für
die Bestimmung der Zahnräder angewendet, dann sind die in
Tabelle B 2-6 angegebenen Sicherheiten einzuhalten.

B 2.2.4 Seiltriebe

(1) Der Seiltrieb ist nach B 1.2.4 zu berechnen.

(2) Bezogen auf den Nachweis der Seiltrommelwanddicke
und die Seilklemmen an der Seiltrommel dürfen kurzzeitig
sehr selten auftretende Spannungsspitzen aus 

1BAST̂  und

2BAST̂ unberücksichtigt bleiben, da sie nur auf einen Bruchteil
einer Umschlingung wirken.

B 2.3 Fahrwerke

Für die Fahrwerke gilt Abschnitt B 1.3.

B 2.4 Lastaufnahmeeinrichtungen

(1) Es gelten die Anforderungen des Abschnitts B 1.4.

(2) Für Tragwerke sind die Nachweise nach Abschnitt B 2.1
zu führen.

(3) Für die Nachweise der Lasthakenaufhängung, Greifer,
Traversen und Gehänge, Ober- und Unterflaschen gilt Ab-
schnitt B 2.2.

(4) Für Schraubenverbindungen gilt Abschnitt B 1.4.1.5,
beim Betriebsfestigkeitsnachweis als Dauerfestigkeitsnach-
weis und beim Zeitfestigkeitsnachweis ist jedoch eine Sicher-
heit von mindestens 2,5 nachzuweisen.

Nachweis Belastungsart Gleichung für Sicherheitsnachweis
Erforderliche Sicherheit für die erhöhten
Anforderungen nach Abschnitt 7 und
Brennelement-Wechselanlagen

( )ν σ σ ασ1 1= ⋅x kn/
erste Stufe des
Kollektivs 

1) ( )ν τ τ ατ1 1= ⋅St k t/

( )ν σ σ α
σBAS x BAS kn1 1= ⋅/ $

( )ν τ τ α
τBAS St BAS kt1 1= ⋅/ $

Ausfall eines
Bauteils bei dop-
pelter Trieb-
werkskette 2) ν σ σ

σBAS
V

x VBAS1 1
= / $

( )ν σ σ α
σBAS x BAS kn1 1= ⋅/ $ ≥ 1,35Statische

Festigkeit

( )ν τ τ α
τBAS St BAS kt1 1= ⋅/ $

ν σ σ
σBAS

V
x VBAS1 1

= / $

( )ν σ σ α
σBAS x BAS kn2 2= ⋅/ $

( )ν τ τ α
τBAS St BAS kt2 2= ⋅/ $

Ausfall eines
Bauteils bei einer
Triebwerkskette
mit Sicherheits-
bremse 2)

ν σ σ
σBAS

V
x VBAS2 2

= / $

ν σ σσ = D /

ν τ ττ = D /
Betriebsfestigkeit

Kollektiv Fall A
oder B

σ
σ

τ
τ ν

n

D

t

D







 +







 ≤ 





2 2 2
10,

≥ 2,5

ν σ σσ = D / 1

ν τ ττ = D / 1
Dauerfestigkeit

erste Kollektiv-
stufe Fall C σ

σ
τ
τ ν

1
2

1
2 2

10

D D







 +







 ≤ 





,

1) Gilt nur für Hubwerke, für nichtdrehende Bauteile entfallen die Formzahlen, die erforderliche Sicherheit wird ≥ 1,5, wobei für σx
ReH oder Rp0,2 einzusetzen ist.

2) Wie Fußnote 1), jedoch erforderliche Sicherheit ≥ 1,25.

Tabelle B 2-4: Sicherheiten für Wellen, Achsen und ähnliche Bauteile
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Nachweis Belastungsart Gleichung für Sicherheitsnachweis
Erforderliche Sicherheit für die erhöhten

Anforderungen nach Abschnitt 7 und
Brennelement-Wechselanlagen

1
min

F

FG
F max

σ
σ

=σ ≥ 1,57
erste Stufe des
Kollektivs

1
1min

H

HG
H maxS

σ
σ

= ≥ 1,25

Nur nachzuweisen, wenn Nges < NZ ist

Ausfall eines
Bauteils in einer
doppelten Trieb-
werkskette

1BAS
min1BAS

F

FG
F maxS

σ
σ

=

1BAS
min1BAS

F

FG
F maxS

σ
σ

=
≥ 1,57

Statische
Festigkeit

Ausfall eines
Bauteils bei einer
Triebwerkskette
mit Sicherheits-
bremse 2)

2BAS
min2BAS

F

FG
F maxS

σ
σ

=

F

FG
Fmin

S
σ
σ

= ≥ 1,76
Betriebsfestigkeit

Kollektiv
Fall A oder B

H

HG
Hmin

S
σ
σ

= ≥ 1,25

1
min

F

FG
FS

σ
σ

= ≥ 1,76
Dauerfestigkeit

erste Kollektiv-
stufe Fall C

1
min

H

HG
HS

σ
σ

= ≥ 1,25

Tabelle B 2-5: Sicherheiten für Zahnräder nach DIN 3990-11

Nachweis Belastungsart Gleichung für Sicherheitsnachweis
Erforderliche Sicherheit für die erhöhten

Anforderungen nach Abschnitt 7 und
Brennelement-Wechselanlagen

1

zmax
1 σ

σ=νσ ≥ 1,50
erste Stufe des
Kollektivs

1

z
k k

k
max

1
=ν ≥ 1,25

Nur nachzuweisen, wenn Nges < NZ ist

Ausfall eines
Bauteils in einer
doppelten Trieb-
werkskette

1
1

BAS

z
BAS ˆ

max
σ
σ=ν

1
1

BAS

z
BAS ˆ

max
σ
σ=ν

≥ 1,35

Statische
Festigkeit

Ausfall eines
Bauteils in einer
Triebwerkskette
mit Sicherheits-
bremse 2

2
BAS

z
BAS ˆ

max
σ
σ=ν

σ
σ=νσ D

≥ 2,5
Betriebsfestigkeit Kollektiv

Fall A oder B

k

kD
k =ν ≥ 1,6

1

D

σ
σ=νσ ≥ 2,5

Dauerfestigkeit erste Kollektiv-
stufe Fall C

1

D
k k

k
=ν ≥ 1,6

Tabelle B 2-6: Sicherheiten für Zahnräder nach Niemann [2]
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B 3 Formelzeichen und Größen

Formel-
zeichen Größe und Bezeichnung Einheit

Ci Federrate Nm/rad
CT Tragfehlerbeiwert 
D Dämpfung 

Jab

Abtriebsseitig von der jeweiligen
Schnittstelle liegende Massenträg-
heitsmomente

kgmm2

Jan

Antriebsseitig von der jeweiligen
Schnittstelle liegende Massenträg-
heitsmomente

kgmm2

Kn

Produkt aus Kerbwirkungszahl,
Rauhigkeitsfaktor und Größenfaktor
bei Normalspannungen



Kt

Produkt aus Kerbwirkungszahl,
Rauhigkeitsfaktor und Größenfaktor
bei Torsionsspannungen



ND Spannungsspiele bei Dauerfestig-
keit



NG Torsionsnachgiebigkeit Rad/Nm

Niσ , σiN̂

Zahl der Spannungsspiele für die
Momentenstufen von Wellen-, Ach-
sen-, Zahnfuß- und Zahnflankenbe-
anspruchungen



Niτ, τiN̂
Zahl der Torsionsspannungsspiele
für die Momentenstufen für Wellen-
beanspruchung



NZ Spannungsspiele bei Zeitfestigkeit 
ReH Streckgrenze N/mm2

Rm Zugfestigkeit N/mm2

Rmax Radkraft N

Rp0,2 0,2%-Dehngrenze N/mm2

Rz, Ra Rauhtiefe µm

Rz100
Relative Rauhtiefe, bezogen auf
einen Achsabstand von 100 m m

Smax
Nennseilkraft multipliziert mit Hub-
lastbeiwert N

S,S Erforderliche Sicherheit 

ANT̂
Dynamisches Moment beim Anhe-
ben einer abgesetzten Last Nmm

TB
statisches Moment für die maximale
Betriebslast Nmm

BT̂
dynamisches Moment für die maxi-
male Betriebslast Nmm

1BAST̂
dynamisches Moment aus der Last-
umlagerung mit Betriebslast inner-
halb einer Triebwerkskette

Nmm

2BAST̂

dynamisches Moment aus der
Schwingwirkung der Sicherheits-
bremse für den hier maßgebenden
Betriebslastfall

Nmm

BRT̂
dynamisches Moment beim
Bremsen (Senken) Nmm

BreT̂ größtes Bremsmoment der Bremsen Nmm

BST̂
dynamisches Moment beim
Beschleunigen (Heben) Nmm

1BST
statisches Moment aus der
Betriebslast innerhalb einer
Triebwerkskette

Nmm

Formel-
zeichen Größe und Bezeichnung Einheit

1BST̂
dynamisches Moment aus der
Betriebslast innerhalb einer
Triebwerkskette

Nmm

TL

größtes Beharrungsmoment aus
Eigenlast und Hublast ohne Berück-
sichtigung des Wirkungsgrades

Nmm

TM
statisches Moment für die maximale
Montagelast Nmm

MT̂
dynamisches Moment für die
maximale Montagelast

Nmm

Tmot größtes Motormoment Nmm

TO statisches Moment für Leerfahrten Nmm

OT̂ dynamisches Moment für Leerfahrten Nmm

TR

größtes Beharrungsmoment aus
den der Bewegungsrichtung entge-
genwirkenden Reibungskräften
beim Heben oder Senken

Nmm

TSO
maximales Moment für Sonderlast-
fall Nmm

SOT̂ dynamisches Moment für Sonder-
lastfall Nmm

Ui
Zahl der Lastarbeitsspiele, d.h.
Heben und Senken



ZR Faktor für die relative Rauhtiefe 

iSchZ

Zahl der Schaltungen je Lastar-
beitsspiel (Einschalten zum Be-
schleunigen und Umschalten zum
Bremsen entspricht je einer Schal-
tung)



c Steigung der Bauteilwöhlerlinie im
Zeitfestigkeitsbereich



d Durchmesser mm

fHβ Flankenlinienabweichung 
fR Flankenrichtungsfehler 
fRw wirksame Flankenrichtungsfehler 
h Seiltrommelwanddicke im

Rillengrund
mm

hi

Einschaltdauer des Hubwerkes,
wobei Leerfahrten mit Eigenlasten
≤ 30 % der Betriebslast unberück-
sichtigt bleiben

Stunden

k Kopfbreite der Kranschiene mm

k Schädigungsäqivalente Zahnflan-
kentragfähigkeit



ka
Zahl der Spannungsspiele infolge
einer Schaltung



kD, k0
Dauerfestigkeit für Flankenpressung
von Zahnrädern

N/mm2

kw
wirksame Flächenpressung für
Zahnräder

N/mm2

kZ Zahnflankentragfähigkeit N/mm2

ni
Drehzahl des zu berechnenden
Triebwerkteils min-1

pmaxH Hertzsche Pressung N/mm2

pzul
zulässige Flächenpressung für
Paßfedern

N/mm2
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Formel-
zeichen

Größe und Bezeichnung Einheit

r1
Rundungshalbmesser des
Schienenkopfs

mm

s Seilrillensteigung mm

1s
mittlerer Weg als Summe aus
Heben und Senken innerhalb eines
Lastarbeitspiels

m

it̂

schwingbehaftete Zeit innerhalb
eines Lastarbeitsspiels unter
Berücksichtigung von Positionier-
schaltungen

s

iν mittlere Hubgeschwindigkeit m/s

yK
Lebensdauerfaktor für Zahnflanken-
tragfähigkeit



yG, yH

Beiwert nach [2], Tafel 121/1, je-
doch unter Berücksichtigung der
Werkstoffe aus Tabelle B 1-4



yR Rauhigkeitsfaktor 
yS Beiwert nach [2], Tafel 121/1 
yV Beiwert nach [2], Tafel 121/1 

yσ
Lebensdauer für Zahnfußtragfähig-
keit



nkα Formzahl für Normalspannungen 

tkα Formzahl für Torsionsspannungen 

γ Steigungswinkel der Bauteilwöhler-
linie im Zeitfestigkeitsbereich



ε Zahl der Torsionsspannungsspiele
infolge einer Schaltung



ν, ν erforderliche Sicherheit 

ρred
Ersatzkrümmungsradius im Wälz-
punkt

mm

σ
schädigungsäquivalente Zugbean-
spruchung, berechnet aus den
Lastwechselzahlen im Fall A und B

N/mm2

$σBAS1

maximale Spannung durch das dy-
namische Moment aus der Lastum-
lagerung mit Betriebslast innerhalb
einer Triebwerkskette

N/mm2

$σBAS2

maximale Spannung durch das
dynamische Moment aus der
Schwingwirkung der Sicherheits-
bremse für den hier maßgebenden
Betriebslastfall

N/mm2

σD, σ0
Dauerfestigkeit für Normalspannun-
gen oder Zahnfußdauerfestigkeit

N/mm2

Formel-
zeichen

Größe und Bezeichnung Einheit

σF wirksame Spannung am Zahnfuß N/mm2

σFE Zahnfuß-Grundfestigkeit N/mm2

σH
wirksame Spannung an der Zahn-
flanke

N/mm2

σHF
Dauerfestigkeit und statische Fes-
tigkeit am Zahnfuß

N/mm2

σHG
Dauerfestigkeit und statische Fes-
tigkeit an der Zahnflanke

N/mm2

σH lim Grübchen-Dauerfestigkeit N/mm2

σn

Dauerfestigkeit der Werkstoffprobe
für Normalspannungen bei 50 %
Überlebenswahrscheinlichkeit

N/mm2

σw wirksame Zahnfußspannung N/mm2

σZ Zahnfußtragfähigkeit N/mm2

�σVBAS1

maximale Vergleichsspannung
durch das dynamische Moment aus
der Lastumlagerung mit Betriebslast
innerhalb einer Triebwerkskette

N/mm2

�σVBAS2

maximale Vergleichsspannung
durch das dynamische Moment aus
der Schwingwirkung der Sicher-
heitsbremse für den hier maßge-
benden Betriebslastfall

N/mm2

�τBAS1

maximale Torsionsspannung durch
das dynamische Moment aus der
Lastumlagerung mit Betriebslast
innerhalb einer Triebwerkskette

N/mm2

�τBAS2

Torsionsspannung durch das
dynamische Moment aus der
Schwingwirkung der Sicherheits-
bremse für den hier maßgebenden
Betriebslastfall

N/mm2

τ
schädigungsäquivalente Torsions-
beanspruchung, berechnet aus den
Lastwechselzahlen im Fall A und B

N/mm2

τD
Dauerfestigkeit für
Torsionsspannungen N/mm2

τSt Torsionsstreckgrenze 
σx

3
N/mm2

τt

Dauerfestigkeit der Werkstoffprobe
für Torsionsspannungen bei 50 %
Überlebenswahrscheinlichkeit

N/mm2

ϕS
Schwingbeiwert, der die dynami-
sche Wirkung infolge sprunghafter
Momentänderung berücksichtigt



ψ Hublastbeiwert 
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Anhang C

Bestimmungen und Literatur, auf die in dieser Regel verwiesen wird

(Die Verweise beziehen sich nur auf die in diesem Anhang angegebene Fassung. Darin enthaltene Zitate von
Bestimmungen beziehen sich jeweils auf die Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung aufgestellt oder

ausgegeben wurde.)

AufzV Verordnung über Aufzugsanlagen (Aufzugsverordnung AufzV) vom 27. Februar
1980 (BGBl I S. 173, 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1996
(BGBl. I S. 1018, 1022)

KTA 2201.4 (6/90) Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen; Teil 4: Anfor-
derungen an Verfahren zum Nachweis der Erdbebensicherheit für maschinen-
und elektrotechnische Anlagenteile

KTA 3903 (6/99) Prüfung und Betrieb von Hebezeugen in Kernkraftwerken

DIN EN 818-2 (8/96) Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezeuge -Sicherheit-; Teil 2: Mitteltolerierte
Rundstahlketten für Anschlagketten, Güteklasse 8,
Deutsche Fassung EN 818-2:1996

DIN 3088 (5/89) Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb, Sicherheits-
technische Anforderungen und Prüfung

DIN 3092-1 (5/85) Drahtseil-Vergüsse in Seilhülsen; Metallische Vergüsse; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfung

DIN 3093-1 (12/88) Preßklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen; Rohlinge aus Flachovalrohren
mit gleichbleibender Wanddicke; Technische Lieferbedingungen

DIN 3093-2 (12/88) Preßklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen; Preßverbindungen; Sicherheits-
technische Anforderungen

DIN EN ISO 3506-1 (3/98) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden
Stählen; Teil 1: Schrauben (ISO 3506-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3506-1:1997

DIN EN ISO 3506-2 (3/98) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden
Stählen; Teil 2: Muttern (ISO 3506-2:1997);
Deutsche Fassung EN ISO 3506-2:1997

DIN 3962-2 (8/78) Toleranzen für Stirnradverzahnungen; Toleranzen für Flankenlinienabweichungen

DIN 3990-5 (12/87) Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern; Dauerfestigkeitswerte und Werk-
stoffqualitäten

DIN 3990-11 (2/89) Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern; Anwendungsnorm für Industriegetriebe;
Detail-Methode

DIN 5691 (11/81) Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; Begriffe, Anforderungen, Prüfung

DIN 5688-3 (7/86) Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Güteklasse 8

DIN 15 003 (2/70) Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kräfte, Begriffe

DIN 15 018-1 (11/84) Krane; Grundsätze für Stahltragwerke, Berechnung

DIN 15 018-2 (11/84) Krane; Stahltragwerke; Grundsätze für die bauliche Durchbildung und Ausführung

DIN 15 020-1 (2/74) Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe; Berechnung und Ausführung

DIN 15 070 (12/77) Krane; Berechnungsgrundlagen für Laufräder

DIN 15 071 (12/77) Krane; Berechnung der Lagerbeanspruchungen der Laufräder

DIN 15 085 (12/77) Hebezeuge; Laufräder; Technische Lieferbedingungen

DIN 15 400 (6/90) Lasthaken für Hebezeuge; Mechanische Eigenschaften, Werkstoffe, Tragfähigkeiten
und vorhandene Spannungen

DIN 15 401-1 (11/82) Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Rohteile

DIN 15 401-2 (9/83) Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft

DIN 15 402-1 (11/82) Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Rohteile

DIN 15 402-2 (9/83) Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft

DIN 15 413 (8/83) Unterflaschen für Hebezeuge; Lasthakenmuttern
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DIN EN 20 898-1 (4/92) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 1: Schrauben
(ISO 898-1:1988); Deutsche Fassung EN 20898-1 : 1991)

DIN EN 20 898-2 (2/94) Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 2: Muttern mit
festgelegten Prüfkräften; Regelgewinde (ISO 898-2:1992);
Deutsche Fassung EN 20898-2 : 1993

SEB 666 211Beiblatt 1 (8/85) Fördertechnik; Seiltrommeln; Berechnung der Schraubverbindung der Seilklemmen

TRA 200 (12/95) Personenaufzüge, Lastenaufzüge, Güteraufzüge

VDI 2230 Blatt 1 (07/86) Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen;
zylindrische Einschraubenverbindungen
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Anhang D (informativ)

Änderungen gegenüber der Fassung 6/92 und Erläuterungen

(1) Die Nachweismöglichkeit von Getriebeverzahnungen
nach DIN 3990-11 ist zusätzlich eingeführt worden, da diese
Norm dem derzeitig gesicherten Stand der Technik entspricht
und in weiten Bereichen der Industrie die traditionelle Nach-
weismethode nach NIEMANN ablöst. Ferner sind moderne
rechnergestützte Berechnungsprogramme ausnahmslos auf
DIN 3990 aufgebaut. Die neue Nachweismethode, die gleich-
wertig neben der traditionellen Berechnungsmöglichkeit steht,
bietet eine präzisere und beanspruchungsgerechtere Erfas-
sung vieler Einflußparameter der Verzahnungspaarung incl.
der Wirkung der gewählten Lagerung der Zahnräder. Werk-
stoffspezifische Anforderungen sind in DIN 3990-5 festgelegt,
ebenso die Anforderungen an die Bauprüfungen. Für Hub-
werksgetriebe, die nach dieser Regel eingesetzt werden,
wurden bei Einstufung nach den Abschnitten 4.2, 4.3 oder 4.4
Werkstoffqualitäten MQ nach DIN 3990-5 (vergleichbares
Qualitätsniveau mit den bisher nach NIEMANN vorgesehenen
Werkstoffen) zugrunde gelegt. Die Vorgehensweise bei der
Berechnung bezüglich der Bildung der Spannungskollektive
und der Bestimmung von Sicherheiten unterscheidet sich
nicht von den bisherigen Festlegungen. Ausgehend von den
Mindestanforderungen für die Sicherheit nach DIN 3990-11
sind die Sicherheitsbeiwerte für die Anforderungen nach Ab-
schnitt 4.2 um den Faktor 1,12 erhöht festgelegt worden (mit
Ausnahme der Sicherheitsbeiwerte für die statische Festig-
keit, die nach DIN 3990-11 bereits ausreichend hoch bemes-
sen sind). Bei Anforderungen nach Abschnitt 4.3 oder 4.4 sind
die
Sicherheitsbeiwerte entsprechend Abschnitt 4.2 nochmals um
den Faktor 1,12 gesteigert worden. Mit den im Vergleich zu
der Methode nach NIEMANN niedriger erscheinenden Min-
destwerten für die Sicherheiten werden die Schutzziele von
KTA 3902 voll erfüllt, da das Berechnungsverfahren nach DIN
3990-11 zusammen mit weiteren festgelegten Maßnahmen
eine genauere Erfassung des Beanspruchungsgeschehens
erlaubt. Entsprechende Tabellen mit Werkstoffkennwerten
und Sicherheiten sind in den Anhang B aufgenommen wor-
den. Hierbei wurden bewußt die in DIN 3990-11 verwendeten
Bezeichnungen beibehalten, eine Anpassung an die im Be-
rechnungsverfahren nach NIEMANN verwendeten Bezeich-
nungen wurde nicht vorgenommen. Gleichzeitig wurde die
Werkstofftabelle für das traditionelle Berechnungsverfahren
nach NIEMANN (Tabelle B 1-5) an die neuesten Werkstoff-
normen angepaßt.

(2) In Abschnitt 6.2.2.3 Absatz 3 wurde die Festlegung zu
den erforderlichen Sicherheitswindungen präzisiert. Nach DIN
15 020 Punkt 7.1 müssen in tiefster Stellung des Tragmittels
vor der Endbefestigung noch mindestens zwei Seilwindungen
auf der Seiltrommel liegen. Die tatsächlich erforderliche Seil-
windungszahl muß unter Berücksichtigung der 2,5fachen
Seilzugkraft (DIN 15 020 Punkt 6.4) und der Haltekraft der
eingesetzen Seilbefestigung durch Rechnung bestimmt wer-
den. Hierbei kann sich ergeben, daß mehr als zwei Seilwin-
dungen benötigt werden. Diese im Rahmen der Vorprüfung
festzulegende Seilwindungszahl muß in die Prüfpläne für die
Abnahme und wiederkehrende Prüfung übernommen werden,
sie dient als Grundlage der Prüfungen durch Sachverständi-
ge.

(3) Im Zuge der europäischen Normung wurde für die elekt-
rische Ausrüstung von Maschinen die Norm EN 60 204-1
„Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Ma-
schinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60 204-1:1992
modifiziert)“ geschaffen. Diese europäische Norm wurde in
Deutschland sowohl als DIN EN 60 204-1 (6/93) als auch als
VDE 0113 Teil 1 (6/93) eingeführt. Sie wurde bei der Überar-
beitung von KTA 3902 berücksichtigt.

Es ist beabsichtigt, die hebezeugspezifischen Anforderungen
für die elektrische Ausrüstung von Hebezeugen ebenfalls in
der Reihe EN 60 204 (IEC 60 204) zu normieren. Die vorlie-
gende Fassung von KTA 3902 berücksichtigt den gegenwär-
tig dazu ermittelten internationalen Bearbeitungsstand.

(4) Im Rahmen des Änderungsverfahrens wurde geprüft, ob
die Festlegungen in Abschnitt 6.5.1 Absatz 2 zur Ausführung
der Sicherheitsstromkreise aufgrund des aktuellen Standes
der Normung geändert werden sollten. In den allgemeinen
Anforderungen nach DIN EN 60 204-1 werden Risiken, die mit
Gefährdungen durch die elektrische Ausrüstung verbunden
sind, im Rahmen der Risikobeurteilung des Hebezeuges
bewertet. Im Hinblick auf die bestehenden Anlagen wurden
die Forderungen „Ruhestromprinzip oder selbstüberwachend
oder redundant“ beibehalten. Bei neuen Anlagen gelten be-
züglich der Risikobeurteilung die Forderungen nach DIN EN
60 204-1, die auch für konventionelle Hebezeuge gilt.

(5) In Abschnitt 6.5.2 Absatz 4 wurde die Erdung von Steu-
erstromkreisen für Spannungen ≤ 25 VAC bzw. ≤ 60 VDC zu-
gelassen, da viele Hersteller von Steuerungskomponenten,
wie z.B. speicherprogrammierbaren Steuerungen, die Erdung
des Bezugspotentials fordern, weil auch auf Elektronikplatinen
dieses Bezugspotential mit Erde verbunden und nicht zu
trennen ist, so daß eine in KTA 3902 geforderte Erdschlußü-
berwachung nicht möglich ist. Da es sich innerhalb der ge-
nannten Spannungsbereiche um Schutzkleinspannungen
handelt, sind auch die Forderungen nach DIN EN 60 204-1
bezüglich Berührungsschutz erfüllt.

(6) Beim Anheben einer Last kann es als Folge der dynami-
schen Antriebscharakteristik, z.B. aufgrund von kurzen Be-
schleunigungszeiten oder großen Seillängen in Verbindung
mit hohen Lasten, zu sehr kurzen, jedoch über dem in
KTA 3902 festgelegten Lastwert von 1,1-facher Betriebslast
liegenden Lastspitzen kommen. Zur Anpassung der Überlast-
abschaltung an solche Anlagenverhältnisse kann die Einstel-
lung der Überlastsicherung auch auf höhere Abschaltwerte,
unter Berücksichtigung der zeitlichen Verhältnisse, erfolgen.
In Abschnitt 6.5.2 Absatz 5 wurde deshalb ergänzt, daß die
Schaltschwelle der Überlastsicherung bei der Inbe-
triebsetzung des Hebezeugs dem Schwingverhalten beim An-
heben der Last anzupassen ist, so daß eine sichere Ab-
schaltung bei einer wirklichen (dauernden) 1,1-fachen Über-
last auf jeden Fall erfolgt.

(7) Der Abschnitt 6.5.4.3 „Farbgebung“ wurde ersatzlos
gestrichen, da die Farbgebung über die in Abschnitt 3.0 gefor-
derte Einhaltung der konventionellen Vorschriften bereits
hinreichend geregelt ist.

(8) In den Abschnitten 7.1.1 und 8.1.1 wurden jeweils die
Absätze 5 gestrichen, weil für Tragwerke normalerweise keine
Schraubenverbindungen mit zusätzlicher Zugbeanspruchung
zum Einsatz kommen. Die Abschnitte 7 und 8 wurden da-
durch an den Abschnitt 6 angepaßt, wo ein analoger Absatz
auch in der bisherigen Regelfassung nicht vorhanden war.

(9) Die in den Abschnitten 7.2.1.1 und 8.2.1.1 (jeweils Ab-
satz 3) enthaltene Festlegung zur Abhängigkeit des Anhalte-
weges der Sicherheitsbremse vom Anhalteweg der Betriebs-
bremse dient dem Konstrukteur zur Orientierung bei der Kon-
zeption des Hubwerks. Beim Einzelnachweis bewertet der
Sachverständige die Zulässigkeit der anlagenspezifischen
Anhaltewege unter Berücksichtigung der Konstruktions- und
Auslegungsmerkmale.

(10) In Abschnitt 7.2.1.3.1 Absatz 3 wird gefordert, daß die
gesamte Triebwerkskette (einschließlich Seile und Seilrollen)
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zweifach (redundant) auszuführen ist. Eine Ausnahme be-
steht für die Tragmittel, z.B. Unter- und Oberflasche. Diese
Bauteile können unter Berücksichtigung der Forderungen
nach Abschnitt 7.4.1 und einer zusätzlichen Qualitätssiche-
rung nach KTA 3903 in einfacher Ausführung vorgesehen
werden. Da die Lagerung der Seilrollen (Achsen) Bestandteil
der Unter- und Oberflasche sind, bestehen auch für diese
Bauteile (Achsen) unter Berücksichtigung der o.g. Forderun-
gen und bei entsprechender Qualitätssicherung die Möglich-
keit, diese in einfacher Ausführung vorzusehen. Eine einfache
Ausführung der Lagerung (Achse) der Seilrollen in der Unter-
und Oberflasche liegt dann vor, wenn ein Versagen dieser
Achse zum Versagen beider Seiltriebe (redundante Seil-
anordnung) führt, z.B. wenn die Seilrollen beider Seiltriebe auf
dieser Achse gelagert sind und diese Achse nur zwischen
zwei Auflagern (Tragblechen) gestützt wird.

(11) In den Abschnitten 7.2.1.3.3 und 8.2.1.3.3 (jeweils Ab-
satz 2) wurde die Formulierung für das sichere Absetzen der
Last durch die Ergänzung „Einrichtungen oder betriebliche
Maßnahmen“ präzisiert. Zur Sicherstellung des vorgegebenen
Schutzziels können hierbei festinstallierte Einrichtungen (z.B.
bei Neuanlagen) oder auch provisorische betriebliche Maß-
nahmen (z.B. bei bestehenden Anlagen) eingesetzt werden,
die abhängig vom Schadensereignis und den konstruktiven
Gegebenheiten des vom Schaden betroffenen Hebezeugs
unter Nutzung vorhandener Einrichtungen sowie unter Einbe-
ziehung anderer Hebezeuge festgelegt werden. Soweit vorab
möglich werden die betrieblichen Maßnahmen gemäß KTA
3903 Abschnitt 9.1 Absatz 4 in der Betriebsanleitung angege-
ben.

(12) In KTA 3903 wurde die Möglichkeit neu aufgenommen,
in begründeten Fällen wiederkehrende Bremsenprüfung ohne
angehängte Last durchzuführen. Um die Berücksichtigung
sich hieraus ergebender spezieller Forderungen bereits bei
der Auslegung sicherzustellen, wurde in den zutreffenden
Abschnitten von KTA 3902 ein entsprechender Hinweis auf
Anhang D von KTA 3903 ergänzt.

(13) Die Festlegungen zum allgemeinen Spannungsnachweis
und zum Betriebsfestigkeitsnachweis in Abschnitt B 1.2.2
beruhen auf einem Nennspannungskonzept. Werden spe-
zielle Festigkeitsanalysen verwendet (z.B. Finite-Elemente-
Rechnungen), erfolgt die Spannungsbewertung im Einzelfall
nach gesonderten Festlegungen.

(14) Entsprechend dem aktuellen Stand der Technik wurde in
Abschnitt B 2.2.1.1 Absatz 2 die Möglichkeit ergänzt, das
dynamische Stoßmoment beim Einfallen der Sicherheitsbrem-
se $TBAS2 alternativ zum bisherigen Verfahren auch unter Ver-
wendung eines numerischen Simulationsverfahrens zu er-
mitteln.

(15) In Abschnitt B 1.4.1 wurden Festlegungen zur Berech-
nung von Schraubenverbindungen bei den Lastaufnahmeein-
richtungen ergänzt.

Für die Berechnung von Schraubenverbindungen mit zusätz-
licher Zugbeanspruchung (d.h. mit planmäßiger Vorspan-
nung) gibt es die verschiedenen Vorgehensweisen nach den
Normen DIN 15018-1, DIN 18 800-1 (Ausgaben 3/81 und
11/90), DAST 010 und VDI 2230 Blatt 1.

Über vergleichende Betrachtungen zur Bemessung der vor-
gespannten Schrauben nach diesen Normen wurde VDI 2230
Blatt 1 bevorzugt, da hier unabhängig von festgelegten Anfor-
derungen (z.B. Vorspannkraft, Reibwerte, zulässige Zusatz-
kräfte, Schraubenwerkstoff, Schraubenabmessung) jeder
Einzelfall berechnet werden kann.

Die für die Berechnung erforderlichen Reibwerte für das Ge-
winde und für die Kopf- und Mutternauflage sowie das An-
ziehverfahren müssen vom Konstrukteur festgelegt werden.
Die Sicherheitsbeiwerte für den allgemeinen Spannungs-
nachweis und den Betriebsfestigkeitsnachweis, die nach VDI
2230 Blatt 1 nicht explizit angesetzt werden, sind in den Ab-
schnitten B 1.4.1.5 und B 2.4 für die zusätzlichen und erhöh-
ten Anforderungen festgelegt.
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Stichwortverzeichnis

Achsen   siehe Fahrwerk
Anforderungen

- an Brennelement-Wechselanlagen   8
-, bauliche   siehe konstruktive Gestaltung
-, erhöhte an Krane, Winden, Laufkatzen und Lastauf-

nahmeeinrichtungen   4.3; 7; Anhang A; B 2
-, - an die elektrotechnische Ausrüstung   7.5
-, - an Fahrwerke   7.3; B 2.3
-, - an Tragwerke   7.1; B 2.1
-, - an Hubwerke   7.2; B 2.2
-, - an Lastaufnahmeeinrichtungen   7.4; B 2.4
-, zusätzliche an Krane, Winden, Laufkatzen und Last-

aufnahmeeinrichtungen   4.2; 6; Anhang A; B 1
-, - an die elektrotechnische Ausrüstung   6.5
-, - an Fahrwerke   6.3; B 1.3
-, - an Tragwerke   6.1; B 1.1
-, - an Hubwerke   6.2; B 1.2
-, - an Lastaufnahmeeinrichtungen   6.4; B 1.4

Anschlagmittel   6.4.3; 7.4.3
Anschlagkette   6.4.2.1 (3); 6.4.2.3; 6.4.3
Anschlagseil   6.4.2.1 (3); 6.4.2.3; 6.4.3
Aufhängung für Ausgleichsrollen   6.4.1; 7.4.1
Aufzüge in Reaktorsicherheitsbehältern   4.1; 5
Auslegung

- von Anschlagmitteln   6.4.3.1
- von Fahrwerken   6.3.1; 7.3.1; 8.3.1; B 1.3
- von Hubwerken   6.2; 7.2; 8.2; B 1.2
- von Lastaufnahmeeinrichtungen für Brennelement-

Wechselanlagen  8.4.1
- von Lastaufnahmemitteln   6.4.2.1; 7.4.2.1; B 1.4.2
- von Seiltrieben   6.2.2.1; 7.2.2.1; 8.2.2.1
- von Tragmitteln   6.4.1.1; 7.4.1.1; B 1.4.1
- von Tragwerken   6.1.1; 7.1.1; 8.1.1; B 1.1
- von Triebwerken   6.2.1.1; 7.2.1.1; 8.2.1.1

Befehlssysteme   6.5.4.1
Bestimmungen

-, allgemeine   3
-, besondere   4

Betriebslast, maximale   2 (1); 6.1.1; 6.2.2.1; 6.4.1.1; 7.1.1 (2)
Betriebsstundenzähler   6.2.1.3.1 (2)
Bremse   6.2.1.3.3; 7.2.1.3.3; 8.2.1.3.3
Brennelement-Wechselanlage   2 (2); 4.4; 8

Einstufung von Hebezeugen   Anhang A
Einwirkungen von außen   4.5
Elektrische Ausrüstung   6.5; 7.5; 8.5
Endschalter   6.5.3

Fahrschacht   5.3
Fahrwerk   6.3; 7.3; 8.3

Gehänge   6.4; 7.4
Getriebe   6.2.1; 7.2.1; 8.2.1
Greifer   6.4; 7.4; 8.4

Hublast   2 (3)
Hublastbeiwert   6.1.1; 7.1.1
Hubwerk   6.2; 7.2; 8.2

Konstruktive Gestaltung
- von Anschlagmitteln   6.4.3.2
- von Bremsen   6.2.1.3.3; 7.2.1.3.3; 8.2.1.3.3

- von Fahrwerken   6.3.3; 7.3.3; 8.3.3
- von Getrieben   6.2.1.3.2; 7.2.1.3.2; 8.2.1.3.2
- von Lastaufnahmeeinrichtungen für Brennelement-

Wechselanlagen  8.4.3
- von Lastaufnahmemitteln   6.4.2.3; 7.4.2.3
- von Seiltrieben   6.2.2.3; 7.2.2.3; 8.2.2.3
- von Tragmitteln   6.4.1.3; 7.4.1.3
- von Tragwerken   6.1.3; 7.1.3; 8.1.3
- von Triebwerken   6.2.1.3; 7.2.1.3; 8.2.1.3

Kupplung   6.2.1; 7.2.1; 8.2.1

Lagergehäuse   6.2.1.3.1 (4)
Lastaufnahmeeinrichtung   2 (4); 6.4; 7.4; 8.4
Lastaufnahmemittel   6.4.2; 7.4.2
Lastenaufzug   5.2
Lastfall   siehe Auslegung; Anhang B
Lasthaken   6.4.1.1; 7.4.1.1
Lastkollektivzähler   6.2.1.3.1 (2)

Maschinenteile 2 (5)
Meldesysteme   6.5.4.2
Montagelast, maximale   2 (6); 6.1.1; 6.2.2.1; 6.4.1.1; 7.1.1 (2)

Nachweise   Anhang B
- für Fahrwerke   6.3.2; 7.3.2; 8.3.2
- für Hubwerke   B 1.2
- für Lastaufnahmeeinrichtungen für Brennelement-

Wechselanlagen   8.4.2
- für Lastaufnahmemittel   6.4.2.2; 7.4.2.2
- für Seiltriebe   6.2.2.2; 7.2.2.2; 8.2.2.2
- für Tragmittel   6.4.1.2; 7.4.1.2
- für Tragwerke   6.1.2; 7.1.2; 8.1.2
- für Triebwerke   6.2.1.2; 7.2.1.2; 8.2.1.2

Notausstieg   5.2; 5.3

Oberflasche   6.4.1; 7.4.1

Personenaufzug   5.2

Seil   6.2.2; 7.2.2; 8.2.2
Seilendbefestigung   6.2.2; 6.4.1; 7.2.2; 7.4.1; 8.2.2
Seilrolle   6.2.2; 7.2.2; 8.2.2
Seiltrieb   6.2.2; 7.2.2; 8.2.2
Seiltrommel   6.2.2; 7.2.2; 8.2.2
Seiltrommelgelenkverbindung   6.2.2; 7.2.2; 8.2.2
Serienbauteil   6.2.1.1 (2); 7.2.1.1 (4); 8.2.1.1 (4)
Serienelektrozug   6.2.1; 7.2.1
Seriengetriebe   6.2.1; 7.2.1; 8.2.1

Tragmittel   6.4.1; 7.4.1
Tragwerk   6.1; 7.1; 8.1
Traverse   6.4; 7.4
Triebwerk   6.2.1; 7.2.1; 8.2.1

Überlastsicherung   6.2.1.3.1 (1)
Umgebungsbedingungen   4.6
Unterflasche   6.4.1; 7.4.1

Wälzlager   6.2.1.1 (3); 7.2.1.1 (5)
Welle   siehe Fahrwerk
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